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Übungsfall: Von erschlichenen Einbürgerungen und Sprachnachweisen*  
 
Von Akad. Rat a.Z. Dr. Nils Grosche, Mainz** 
 
 
Sachverhalt 
A, damals Staatsangehöriger des EU-Mitgliedstaats Z, be-
gann 2009 ein Studium in Mainz, wo er seitdem lebt. 2012 
lernte A während einer Rucksacktour in Indien die indische 
Staatsangehörige I kennen, die er dort noch im gleichen Jahr 
heiratete. I verblieb zunächst in Indien, um ihre kranke Mut-
ter zu pflegen, während A nach Beendigung seines Studiums 
eine gut bezahlte Stelle in einem Unternehmen in Mainz 
annahm. Seit Januar 2013 ermittelten Behörden des EU-
Mitgliedstaates Z wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen 
Betruges gegen A. Dabei wurde A auch von der dortigen 
Staatsanwaltschaft als Beschuldigter vernommen. 

Im Mai 2013 beantragte A bei der Stadtverwaltung Mainz 
seine Einbürgerung, weil er seinen langfristigen Lebensmit-
telpunkt in Deutschland sieht und das Land als Heimat emp-
findet. In die Rubrik „Angaben über anhängige Ermittlungs-
verfahren“ des Antragsformulars trug A, um seine Chancen 
auf Einbürgerung zu verbessern, handschriftlich ein: „keine“. 
Die Einbürgerungsurkunde wurde A am 5.8.2013 ausgehän-
digt. Entsprechend dem Staatsangehörigkeitsrecht von Z er-
losch damit zugleich seine Staatsangehörigkeit zu Z. 

In Vorbereitung des geplanten Ehegattennachzugs suchte 
I bereits im unmittelbaren Anschluss an die Hochzeit nach 
Möglichkeiten, einen deutschen Sprachkurs zu besuchen. Sie 
musste jedoch feststellen, dass die nächste qualifizierte Ein-
richtung mehrere 100 km entfernt von ihrer indischen Hei-
matprovinz in der Stadt D lag. Einen längeren Sprachlern-
Aufenthalt dort konnte I nicht finanzieren. Auch A kann I 
finanziell nicht helfen, weil er mit seinem Verdienst auf ab-
sehbare Zeit Schulden aus einer verlustreichen Fehlinvestiti-
on abtragen muss. Nachdem ihre Mutter verstorben war, be-
antragte I im September 2013 bei der zuständigen deutschen 
Auslandsvertretung in Indien ein nationales Visum, um zu-
sammen mit A in Mainz leben zu können. Dabei legte sie 
auch die Umstände ihres vergeblichen Bemühens um einen 
Spracherwerb dar. Die Entscheidung über das Visum steht 
noch aus. 

Nachdem die Stadtverwaltung Mainz im November 2013 
von dem noch anhängigen Ermittlungsverfahren Kenntnis er-
langt hat, verfügte die Stadtverwaltung mit am 19.12.2013 
zugestelltem Bescheid nach Anhörung des A die Rücknahme 
der Einbürgerung. In ihrer Begründung führte sie aus, dass 
sie die Rücknahme zur Wiederherstellung rechtmäßiger Zu-
stände für erforderlich halte. A habe wesentliche Tatsachen 
verschwiegen, die für die Entscheidung über den Einbürge-
rungsantrag relevant gewesen wären. Diese Art des „Er-
schleichens“ mache eine Rücknahme möglich. Einer Rück-

                                                 
* Der Sachverhalt war im Sommersemester 2014 Grundlage 
für die Große Übung im Öffentlichen Recht an der Universi-
tät Mainz. Die Durchschnittsnote lag bei ca. 7 Punkten. Die 
Durchfallquote lag bei knapp 20 % der Teilnehmer. 
** Dr. Nils Grosche ist Akad. Rat a.Z. am Lehrstuhl für Me-
dienrecht, Kulturrecht und öffentliches Recht an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (Prof. Dr. Matthias Cornils). 

nahme stünden auch keine überwiegenden Interessen des A 
entgegen, insbesondere könne sich A um den problemlosen 
Wiedererhalt seiner Staatsangehörigkeit zu Z bemühen, so-
weit diese nicht ohnehin wieder auflebe. Aufenthaltsrechtli-
che Konsequenzen seien nicht zu befürchten. 

A hat am Montag, den 20.1.2014, Klage erhoben. Er hält 
die Entscheidung der Stadtverwaltung für rechtswidrig und 
will die deutsche Staatsangehörigkeit zurück. In der Ent-
scheidung liege ein eklatanter Verstoß gegen den rechtsstaat-
lichen Grundsatz der Unschuldsvermutung. Aus der Aufnah-
me von Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft in Z 
könne doch nicht einfach gefolgert werden, dass er auch 
strafrechtlich verantwortlich sei. Zudem sei das Verfahren 
gegen ihn – was zutrifft – am 7.1.2014 eingestellt worden. 
Überdies habe die Stadtverwaltung nicht beachtet, dass A 
nach der Entscheidung ohne jegliche Staatsangehörigkeit 
dastehe. Denn die Rücknahme der deutschen Staatsangehö-
rigkeit habe – was zutrifft – weder ein automatisches Wieder-
aufleben der Staatsangehörigkeit zu Z zur Folge, noch lägen 
die Voraussetzungen für deren Wiedererlangung ohne weite-
res vor. Die Stadtverwaltung habe ihn daher in die Staatenlo-
sigkeit gedrängt. Dies sei mit elementaren Garantien des 
Grundgesetzes unvereinbar. Die Staatenlosigkeit habe dar-
über hinaus auch Auswirkungen auf seine Stellung als Bürger 
Europas, welche die Behörde hätte berücksichtigen müssen. 
Auch habe die Behörde allem Anschein nach nicht die Kon-
sequenzen für seinen Aufenthalt in Deutschland sowie die 
mittelbaren Konsequenzen für das geplante eheliche Zusam-
menleben in Mainz mit seiner Ehefrau erwogen. 

Die Stadt beantragt in ihrer Klageerwiderung, die Klage 
abzuweisen. Die Rücknahme sei rechtmäßig und auch zweck-
mäßig gewesen. Sie halte auch „unter nunmehriger Berück-
sichtigung des Gesichtspunktes der Staatenlosigkeit“ an ihrer 
Entscheidung fest. Die Entscheidung bleibe verhältnismäßig 
und geboten, weil sie weiterhin die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung verwirkliche und ein „Erschleichen“ selbst bei der 
Staatenlosigkeit als Folge der Rücknahme keinen Schutz ver-
diene. Auch als Staatenloser genieße A hinreichenden Auf-
enthaltsschutz. Zudem stehe I in der Folge seiner Staatenlo-
sigkeit im Ergebnis nicht schlechter da als ohne das „betrüge-
rische“ Vorgehen von A. 

A protestiert: Die Stadt habe nicht einfach ihrer Entschei-
dung neue Erwägungen, die in der ursprünglichen Entschei-
dung vom 19.12.2013 so gar nicht zum Ausdruck gekommen 
seien, zugrunde legen können. In Bezug auf I und seine ge-
meinsame Zukunft mit ihr habe die Stadt zudem die Rechts-
lage nicht vollständig durchdacht. Um eine Wiedererlangung 
seiner Staatsangehörigkeit zu Z hat sich A bislang nicht be-
müht. 
 
Bearbeitervermerk 
Begutachten Sie die Erfolgsaussichten der Klage von A und 
gehen Sie dabei auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein. 
Auf völkerrechtliche Zusammenhänge (einschließlich der 
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EMRK) außerhalb des Unionsrechts ist nicht einzugehen. 
Auch auf die Richtlinie 2003/86/EG ist nicht einzugehen. 
 
Lösung 
Die Klage vor dem Verwaltungsgericht hat Erfolg, soweit sie 
zulässig und begründet ist. 
 
A. Zulässigkeit der Klage 

I. Verwaltungsrechtsweg 
Der Verwaltungsrechtsweg müsste eröffnet sein. Mangels 
aufdrängender Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung 
des Verwaltungsrechtswegs nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO. 
Die Parteien streiten über die Rücknahme der Einbürgerung 
gegenüber A. Die streitentscheidende Norm des § 35 Abs. 1 
StAG berechtigt den Staat in der Funktion als Hoheitsträger 
zur Rücknahme und ist nach den herkömmlich diskutierten 
Abgrenzungstheorien – Subordinations-, Interessen-, modifi-
zierte Subjekttheorie – dem öffentlichen Recht zuzuordnen.1 
Da die Streitparteien nicht Verfassungsorgane sind, liegt 
mangels sog. „doppelter Verfassungsunmittelbarkeit“ eine 
nichtverfassungsrechtliche Streitigkeit vor. Der Rechtsweg 
wird nicht durch eine Sonderzuweisung „abgedrängt“, sodass 
der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO er-
öffnet ist. 
 
II. Statthaftigkeit 
Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Klagebegehren. 
A begehrt hier die Aufhebung der Rücknahmeentscheidung, 
weil diese zu Unrecht erfolgt sei. Mit Anfechtung der Rück-
nahmeentscheidung lebt die dem A gegenüber erteilte Ein-
bürgerung nach § 8 StAG vom 5.8.2013 wieder auf. Daher 
entspricht eine Verpflichtungsklage auf erneute Einbürgerung 
nicht dem tatsächlichen Begehren des A. Statthafte Antrags-
art ist hier die Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 Alt. 1 
VwGO. 
 
III. Klagebefugnis 
Die Rücknahmeentscheidung ist für A als Aufhebung der 
Einbürgerung belastend, so dass die Befugnis zur Klage be-
reits aus der möglichen Verletzung von Art. 16 GG folgt. A 
ist klagebefugt. 
 
IV. Vorverfahren 
§ 68 Abs. 1 S. 1 VwGO sieht vor, dass vor Erhebung der 
Anfechtungsklage die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 
eines Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen 
sind. A hat Anfechtungsklage erhoben, ohne vorher Wider-
spruch zu erheben. Grundsätzlich fehlt es daher an der in § 68 
Abs. 1 S. 1 VwGO normierten Sachurteilsvoraussetzung. 
Allerdings hat sich die Behörde auf die Klage in der Sache 
eingelassen, da sie die Klageabweisung mit der Begründung 

                                                 
1 Siehe zu den Theorien Schenke, Verwaltungsprozessrecht, 
13. Aufl 2012, Rn. 100 ff.; zum Erfordernis einer öffentlich-
rechtlichen Streitigkeit Ehlers, in: Ehlers/Schoch (Hrsg.), 
Rechtsschutz im Öffentlichen Recht, 2009, § 21 Rn. 62 ff. 

beantragt, die Rücknahmeentscheidung sei materiell richtig. 
Umstritten ist, inwieweit in einer solchen Situation das Han-
deln der Behörde im gerichtlichen Verfahren die Durchfüh-
rung eines Vorverfahrens entbehrlich macht. 

In der Literatur dominiert die Auffassung, dass die Durch-
führung des Vorverfahrens eine formal notwendige Sachur-
teilsvoraussetzung darstellt, die nicht zur Disposition der 
Beteiligten steht.2 Diese Ansicht wird überwiegend mit dem 
Wortlaut und der Vielzahl der Funktionen des Widerspruchs-
verfahrens begründet, die ohne die förmliche Durchführung 
des Vorverfahrens vor Klageerhebung nicht in gleicher Weise 
erfüllt würden.3 Das Erfordernis der Durchführung eines 
Vorverfahrens ermögliche die Selbstkontrolle der Verwaltung 
(Kontrollfunktion), stelle dem Bürger eine zusätzliche Kon-
trollmöglichkeit zur Verfügung (Rechtschutzfunktion) und 
entlaste auf diesem Weg mittelbar die Gerichte (Entlastungs-
funktion). Die Funktionen seien nicht mehr gewährleistet, 
wenn die Behörde als Prozessbeteiligte und nicht in eigener 
primärer Zuständigkeit und Verantwortung entscheide.4 

Die Rechtsprechung5 und ein Teil der Literatur6 gehen 
hingegen davon aus, dass das Vorverfahren immer dann 
entbehrlich ist, wenn der Zweck des Widerspruchsverfahrens 
auf andere Weise erfüllt ist (oder nicht mehr erfüllt werden 
kann). Der Zweck des Widerspruchsverfahrens ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dann erfüllt, 
wenn der auch für die Widerspruchsentscheidung zuständige 
Beklagte sich auf die Klage einlässt und deren Abweisung 
beantragt. Begründet wird die ungeschriebene Ausnahme von 
der Durchführung des Vorverfahrens mit dem Gedanken der 
Prozessökonomie7 und der Vorstellung der Widerspruchsbe-
hörde als Herrin des Vorverfahrens.8 

Für die in der Literatur dominierende Ansicht streitet der 
eindeutige Wortlaut des § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO, der keine 
ausdrücklichen Ausnahmen enthält. Allerdings dürfte die 
Durchführung des Widerspruchsverfahrens als Sachurteils-
voraussetzung zumindest immer dann zu einer unnötigen 

                                                 
2 Jeweils m.w.N. Geis, in: Sodan/Ziekow (Hrsg.), Verwal-
tungsgerichtsordnung, 3. Aufl. 2010, § 68 Rn. 161 ff.; 
Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, Vorbem. § 68 Rn. 11; 
Dolde/Porsch, in: Schoch/Schneider/Bier, Verwaltungsge-
richtsordnung, 23. Lfg., Stand: 2012, § 68 Rn. 28 f.; Schoch, 
Jura 2003, 752 (761); Ehlers (Fn. 1), § 22 Rn. 34; umfassend 
v. Mutius, Das Widerspruchsverfahren der VwGO als Ver-
waltungsverfahren und Prozessvoraussetzung, 1969, S. 175 
ff. 
3 Geis (Fn. 2), § 68 Rn. 162; Dolde/Porsch (Fn. 2), § 68 
Rn. 28 f.; Ehlers (Fn. 1), § 22 Rn. 34. 
4 Kopp/Schenke (Fn. 2), Vorbem. § 68 Rn. 11; Dolde/Porsch 
(Fn. 2), § 68 Rn. 28 f. 
5 M.w.N. BVerwG NVwZ 2009, 924; BVerwG NVwZ-RR 
2000, 172. 
6 Siehe etwa Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozessrecht, 15. 
Aufl. 2000, Rn. 182; Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 9. 
Aufl. 2013, § 14 Rn. 113. 
7 BVerwG NVwZ 2009, 924; BVerwG NVwZ-RR 2000, 172. 
8 Hufen (Fn. 6), § 14 Rn. 113. 
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Förmelei9 werden, wenn Kläger und Beklagte bereits hinrei-
chend sichere Kenntnis über den Ausgang des Widerspruchs-
verfahrens haben und wissen, dass das Rechtsschutzanliegen 
den Weg zu den Verwaltungsgerichten nimmt. Die Durchfüh-
rung eines Widerspruchsverfahrens würde in diesem Fall zu 
einer (für alle Beteiligten nachteiligen) Verzögerung führen 
und keinen funktionalen Mehrwert bringen, da die Behörde 
bei ihrer (Selbst-)Kontrolle kein anderes Ergebnis produzie-
ren würde, der Kläger somit sein Ziel (Abhilfe) nicht über das 
Widerspruchsverfahren erreichen könnte und die Gerichte am 
Ende trotzdem entscheiden müssten. Natürlich kann man 
grundsätzlich nie sicher wissen, wie die hypothetische Ent-
scheidung über den Widerspruch in dem verfahrensrechtli-
chen Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsver-
fahrens aussehen würde. Wohl aber kann man aus der Tatsa-
che, dass eine Behörde im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren die Klage für in der Sache unbegründet hält, auf 
den hypothetischen Inhalt dieser Entscheidung schließen (im 
Sinne einer indiziellen Prognose). Der Schluss, dass die hy-
pothetische Entscheidung im Widerspruchsverfahren nicht 
anders sein würde als die im gerichtlichen Abweisungsantrag 
zum Ausdruck kommende Entscheidung, dürfte voraussetzen, 
dass die maßgeblichen Entscheidungskomponenten nicht er-
heblich divergieren. Als maßgebliche Entscheidungskompo-
nenten lassen sich drei identifizieren: der der Entscheidung 
zugrundeliegende Sachverhalt, der Träger der Entscheidung 
und der Entscheidungsmaßstab. Der Sachverhalt der Ent-
scheidung gegenüber A ist vollständig aufgeklärt und stellt 
sich für die Widerspruchsbehörde nicht anders dar als für den 
Klagegegner im Prozess. Problematisch ist die Frage der 
Identität von Widerspruchsbehörde und Klagegegner. Wider-
spruchsbehörde in Rheinland-Pfalz ist nach § 6 Abs. 1 S. 2 
AG VwGO bei einem Verwaltungsakt der Stadtverwaltung 
der Stadtrechtsausschuss, der ein Ausschuss der kreisfreien 
Stadt ist (§ 7 Abs. 1 S. 1 AGVwGO). Klagegegner nach dem 
Rechtsträgerprinzip ist die Stadt. Zwar handelt es sich um die 
gleiche Organisationseinheit. Allerdings unterliegen Rechts-
ausschüsse nach § 7 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 AGVwGO nicht den 
Weisungen der Organe der Gebietskörperschaft. Jedoch dürf-
te aufgrund der personellen Kongruenz bei der Entschei-
dung10 keine hinreichende organisatorische und personelle 
Trennung der Entscheidungsträger vorliegen, die unterschied-
liche Entscheidungen erwarten lässt. Zu diskutieren ist 
schließlich, ob der Umstand, dass der Maßstab in der Ent-
scheidungssituation unterschiedlich ist, die Durchführung des 
Widerspruchsverfahrens zwingend macht. Im Widerspruchs-
verfahren werden Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit ge-
prüft (§ 68 Abs. 1 S. 1 VwGO), während sich die Behörde als 
Klagegegner im Klageverfahren nur zur Rechtmäßigkeit 

                                                 
9 Gegen das Argument eines unnötigen Formalismus unter 
Hinweis auf die gesetzgeberische Entscheidung, einen sol-
chen Formalismus herzustellen, wendet sich Geis (Fn. 2), 
§ 68 Rn. 162; siehe auch v. Mutius (Fn. 2), S. 178, 188. 
10 Der Oberbürgermeister – der die Stadt auch nach außen 
(bei Klagen) vertritt – führt den Vorsitz im Rechtsausschuss; 
der Rechtsausschuss entscheidet in der Besetzung von Vor-
sitzendem und zwei Beisitzern, § 7, 8 AGVwGO. 

verhalten muss. Allerdings kann sich die Behörde auch im 
Klageverfahren zu Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten verhal-
ten und auf dieser Grundlage über die Rücknahme des Ver-
waltungsakts bei Beachtung der Gesetzesbindung die Erledi-
gung des Rechtsstreits herbeiführen. In Situationen, in denen 
sich die Behörde im Klageverfahren erneut mit ihrer Ermes-
sensentscheidung befasst (etwa beim Nachschieben von 
Gründen) und daher gegenständlich mit den Entscheidungs-
komponenten, die die Zweckmäßigkeit betreffen, ist das 
Risiko einer abweichenden Entscheidung in einem hypotheti-
schen Widerspruchsverfahren daher gering. Gegenüber A 
betont die Stadt in ihrer Klageerwiderung ausdrücklich die 
Zweckmäßigkeit ihrer Entscheidung, so dass nicht zu erwar-
ten ist, dass der Rechtsausschuss im Widerspruchsverfahren 
anders entschieden hätte. 

Im Ergebnis ist die Durchführung eines Widerspruchsver-
fahrens daher entbehrlich, weil aufgrund der Einlassung der 
Stadt im Klageverfahren hinreichend sicher ist, dass keine 
andere Entscheidung im Widerspruchsverfahren zu erwarten 
gewesen wäre.11 

 
V. Klagefrist 
Nach § 74 Abs. 1 S. 2 VwGO muss, soweit ein Wider-
spruchsverfahren nach § 68 VwGO nicht erforderlich ist, die 
Klage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwal-
tungsakts erhoben werden. Der Verwaltungsakt wurde am 
19.12.2013 zugestellt, die Klage am 20.1.2014, einem Mon-
tag, eingereicht. Die Klagefrist richtet sich nach § 74 Abs. 1 
S. 2 VwGO, da kein Vorverfahren stattgefunden hat. Die 
Frist wird nach § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 ZPO i.V.m. 
§ 187 ff. BGB berechnet, wobei sich das Fristende im vorlie-
genden Fall nach § 188 Abs. 2 i.V.m. § 193 BGB (bzw. § 222 
Abs. 2 ZPO) richtet, da der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag fällt. Die Frist läuft bis zum 20.1.2014, dem Tag der 
Klageeinlegung. Die Klage ist daher fristgerecht eingelegt 
worden. 
 
VI. Sonstige Zulässigkeitsaspekte – Beteiligtenfähigkeit, 
Prozessfähigkeit, Klagegegner, Rechtschutzbedürfnis 
A ist nach § 61 Nr. 1 Alt. 1, die Stadt nach § 61 Nr. 1 Alt. 2 
VwGO beteiligtenfähig. Die Prozessfähigkeit der Beteiligten 
ergibt sich aus § 62 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 VwGO. Richtiger 
Klagegegner ist die Stadt Mainz als Rechtsträger entspre-
chend § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Zweifel an dem Recht-
schutzbedürfnis bestehen nicht. 
 
VII. Zwischenergebnis Zulässigkeit 
Die Klage ist zulässig. 
 
B. Begründetheit der Klage 
Die Klage ist begründet, soweit die Rücknahmeverfügung 
rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten 
verletzt ist, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO. 
 

                                                 
11 Eine a.A. ist gut vertretbar. 
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I. Ermächtigungsgrundlage 
Grundlage für die Rücknahme der Einbürgerung bildet § 35 
Abs. 1 StAG.12 
 
II. Formelle Rechtmäßigkeit Rücknahmeverfügung 
Die Stadtverwaltung war formell zuständig. Dies ergibt sich 
aus § 1 Landesverordnung über die Zuständigkeiten in Staats-
angehörigkeitsangelegenheiten vom 10.12.1999. A wurde 
hier vor der Rücknahmeentscheidung nach § 28 Abs. 1 
VwVfG angehört. 
 
III. Materielle Rechtmäßigkeit Rücknahmeverfügung 
1. Tatbestandsvoraussetzungen des § 35 Abs. 1 StAG 

§ 35 Abs. 1 StAG setzt für die Rücknahme eine rechtswidrige 
Einbürgerung voraus und dass diese erwirkt wurde durch 
arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung oder durch 
vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben, die 
wesentlich für den Erlass gewesen sind. 

Nach § 8 StAG kann ein Ausländer, der seinen rechtmä-
ßigen Aufenthalt im Inland hat, auf seinen Antrag hin einge-
bürgert werden. Die Behörde trifft insoweit eine Ermessens-
entscheidung. Zu dieser ist die Behörde befugt, soweit die 
Voraussetzungen in Nr. 1-4 vorliegen. Nr. 2 bestimmt, dass 
der Ausländer nicht wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer 
Strafe verurteilt sein oder gegen ihn auf Grund seiner 
Schuldunfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Siche-
rung angeordnet worden sein darf. Zwar ist A letztlich nicht 
verurteilt worden, jedoch wusste die Behörde bei der Aus-
übung ihres Ermessens nichts von dem laufenden Ermitt-
lungsverfahren. Daher hat die Behörde zum maßgeblichen 
Zeitpunkt ihrer Ermessensentscheidung eine fehlerhafte Tat-
sachengrundlage zugrunde gelegt.13 Diese Grundlage ist auch 

                                                 
12 § 35 StAG wurde durch das Gesetz zur Änderung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 5.2.2009 (BGBl I 2009, 
S. 158) eingeführt und verdrängt die allgemeine Vorschrift 
zur Rücknahme von rechtswidrigen Verwaltungsakten aus 
§ 48 VwVfG; siehe zur Diskussion der Rücknahme einer Ein-
bürgerung auf Grundlage von § 48 VwVfG BVerfG NVwZ 
2006, 807 (812); BVerwGE 130, 209. 
13 Der Verwaltungsakt ist also nicht deswegen rechtswidrig, 
weil es an den Tatbestandsvoraussetzungen fehlt, sondern 
weil die Behörde bei ihrer Ermessensausübung getäuscht 
wurde. Bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit aufgrund 
einer fehlerhaften Tatsachengrundlage bei der Ermessensent-
scheidung muss auf die richtige Tatsachenebene abgestellt 
werden: die „Täuschung über Tatsachen“ ist selbst eine Tat-
sache (die Behörde nimmt an, der Antragsteller mache wahr-
heitsgemäße Angaben, in Wirklichkeit belügt er sie = die 
[innere] Tatsache der Täuschung über Angaben). Sie ist als 
solche zu unterscheiden von den zugrundeliegenden Tatsa-
chen, über die getäuscht wird (= die Tatsache der Richtigkeit 
der Angaben). Problematisch ist, ob das Vertrauen der Behör-
de in wahrheitsgemäße Angaben dann legitimer Weise ent-
täuscht werden darf, wenn die Behörde Fragen stellt, die für 
ihre Ermessenserwägung keine Rolle spielen dürfen (etwa die 
Frage nach der Religionszugehörigkeit oder sonstige sach-

für die Entscheidung über die Einbürgerung relevant, weil sie 
nach § 12a Abs. 3 StAG eine Aussetzung des Verfahrens 
erzwingt. Die unrichtige Tatsachengrundlage bleibt von dem 
Umstand unberührt, dass das Verfahren später eingestellt 
wurde. Folglich war die behördliche Einbürgerungsverfügung 
rechtswidrig. 

A wusste um das laufende Ermittlungsverfahren, da er als 
Beschuldigter vernommen wurde und in das Formular selbst 
handschriftlich „keine“ laufenden Ermittlungsverfahren an-
gegeben hat. Er hat die Einbürgerung daher durch vorsätzlich 
unrichtige Angaben erwirkt. 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Rücknah-
me nach § 35 StAG liegen gegenüber A vor. 
 
2. Rechtsfolge Ermessen 

Der Verwaltungsakt könnte rechtswidrig sein, weil die Be-
hörde ihr Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt hat. 
 
a) Zulässige Ergänzung von Ermessenserwägungen- Nach-
schieben von Gründen 

Zu erörtern ist zunächst, ob die Behörde ihre ursprünglich 
zum Ausdruck kommenden Ermessenserwägungen, bei de-
nen sie davon ausging, A könne sich problemlos um den 
Wiedererhalt seiner Staatsangehörigkeit zu Z bemühen so-
weit diese nicht ohnehin wieder auflebe, im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren noch hat ergänzen dürfen. Erst hier hat 
die Behörde nämlich ihren Erwägungen zutreffend zugrunde 
gelegt, dass die konkrete Gefahr der Staatenlosigkeit besteht. 
Die Problematik eines Nachschiebens von Gründen im Ver-
waltungsprozess bei Ermessensverwaltungsakten ist umstrit-
ten.14 

Eine Ansicht verneint grundsätzlich die Möglichkeit. 
Hierfür spreche, dass das für eine solche Regelung in Be-
tracht kommende materielle Verwaltungsrecht15 – anders als 
für bestimmte Formfehler in § 45 VwVfG – keine ausdrück-

                                                                                    
fremde Gesichtspunkte). Man könnte fragen, ob hier nicht 
gewissermaßen ein Recht zur Not-„Lüge“ im Verwaltungs-
verfahren besteht, weil der Antragsteller befürchten muss, 
dass seine (wahre) Antwort als sachfremder Gesichtspunkt 
auf die Ermessensentscheidung durchschlägt. Unabhängig 
davon, ob die Konstruktion überhaupt trägt, kommt sie hier 
jedenfalls nicht in Betracht, da die Frage der Behörde dem 
Zweck des § 12a Abs. 3 StAG dient, wonach die bis zum 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens bestehende Ungewiss-
heit über die grundsätzliche Rechtstreue des Antragstellers 
vor der Entscheidung über die Einbürgerung beseitigt werden 
soll. 
14 M.w.N. Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsver-
fahrensgesetz, 8. Aufl. 2014, § 113 Rn. 45; Wolff, in: So-
dan/Ziekow (Fn. 2), § 113 Rn. 70 ff.; Rupp, Nachschieben 
von Gründen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, 1987, 
passim; Axmann, Nachschieben von Gründen, 2001, passim; 
Lindner/Jahr, JuS 2013, 673 (677 f.); Durner, VerwArch 97 
(2006), 345 (357 ff.); R. P. Schenke, VerwArch 90 (1999), 
232. 
15 Kopp/Schenke (Fn. 2), § 113 Rn. 71. 
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liche Heilungsvorschrift in Bezug auf die inhaltliche Un-
richtigkeit kennt. Überdies würden nur so rechtsstaatliche 
Grundsätze gewahrt und einem verfassungsrechtlich garan-
tierten Beseitigungsanspruch gegenüber rechtswidrigen (Er-
messens-)Verwaltungsakten entsprochen.16 Der Adressat ha-
be nur bei inhaltlicher Stabilität der (rechtswidrigen) Begrün-
dung eine verlässliche Basis für seine Entscheidung, Klage zu 
erheben. Die Frage der behördlichen Willensbildung hin zu 
einem Verwaltungsakt wird als umfassende Einheit begriffen, 
die den nicht hintergehbaren Schluss eines Abwägungsvor-
gangs darstellt. Bei allen nachgelagerten Erwägungen, mögen 
sie auch auf den Verwaltungsakt bezogen sein, handele es 
sich um die erneute, den ursprünglichen Verwaltungsakt 
überholende Wahrnehmung der Ermessensausübungskompe-
tenz17 (die sich ausschließlich als neuer Verwaltungsakt dar-
stellen kann).18 § 114 S. 2 VwGO stelle in der Konsequenz 
einen Fall der gesetzlich statuierten Klageänderung dar.19 

Nach der wohl überwiegenden Ansicht wird ein Nach-
schieben von Gründen dagegen auch bei Ermessensverwal-
tungsakten in engen Grenzen für zulässig erachtet, wenn bei 
bereits ausgeübtem Ermessen die nachträglichen Ermessens-
erwägungen den Verwaltungsakt nicht in seinem Wesen ver-
ändern, die nachträglich gegebenen Gründe schon bei Erlass 
des Verwaltungsakts oder Widerspruchverfahrens vorlagen 
und der Betroffene in seiner Rechtsverteidigung nicht beein-
trächtigt sei.20 Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass sich 
die Regelung in dem Verwaltungsakt von ihrer sachlichen 
Rechtfertigung unterscheidet und eine materiell rechtmäßige 
Begründung für einen Verwaltungsakt zwar existieren, aber 
diesem nicht notwendig beigefügt werden müsse.21 Wenn 
Ermessenserwägungen lediglich ergänzt würden, bleibe der 
ursprüngliche Verwaltungsakt in seiner Identität erhalten. 

                                                 
16 Kopp/Schenke (Fn. 2), § 113 Rn. 71; W. R. Schenke (Fn. 1) 
Rn. 811. 
17 Vgl. Gerhardt, in: Schoch/Schneider/Bier (Fn. 2), § 114 
VwGO Rn. 12a. 
18 Siehe W. R. Schenke (Fn. 1), Rn. 815. Prozessuale Folge 
ist, dass sich der Ermessensverwaltungsakt für die Vergan-
genheit erledigt hat, so dass eine gerichtliche Kassation nicht 
mehr und nur noch eine Feststellung der Rechtswidrigkeit in 
Betracht kommt, während der „überholende“ Verwaltungsakt 
im Wege der Klageänderung in das Verfahren eingeführt 
werden kann (sofern man nicht die Durchführung eines Vor-
verfahrens für erforderlich hält). Vgl. auch Dolderer, DÖV 
1999, 104 (106); Bader, NVwZ 1999, 120 (121); Kluckert, 
DVBl 2013, 355 (357 f.). 
19 Kopp/Schenke (Fn. 2), § 113 Rn. 71; anders Hufen (Fn. 6), 
§ 24 Rn. 20, der § 114 S. 2 VwGO als materielle, den Recht-
schutz einschränkende Vorschrift deutet. 
20 Vgl. BVerwG NVwZ-RR 2010, 550; BVerwGE 106, 351; 
siehe m.w.N. Sachs (Fn. 14), § 113 Rn. 45; Lindner/Jahr, JuS 
2013, 673 (677 f.); R. P. Schenke, JuS 2000, 230 (231);  
Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2011, § 10 
Rn. 40; Ehlers (Fn. 1), § 22 Rn. 94; Löhnig, JA 1998, 700; 
Wolff (Fn. 14), § 113 Rn. 75 ff. 
21 Wolff (Fn. 14), § 113 Rn. 76. 

Diese überwiegende Ansicht überzeugt, weil sie eine allzu 
künstliche Aufspaltung in zwei voneinander isolierte Verwal-
tungsakte vermeidet, die letztlich im Ergebnis auf das engste 
miteinander verschränkt wären. Zudem ermöglicht sie es, 
eine im Kern zutreffende Ermessensentscheidung rechtlich 
unbedenklich werden zu lassen.22 Die Behörde wäre ansons-
ten aus rein formalen Gründen gezwungen, einen neuen, den 
Kläger erneut belastenden Verwaltungsakt zu erlassen und 
damit weitere Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu produ-
zieren. Die engen Grenzen für ein Nachschieben von Grün-
den schützen auch hinreichend vor einer rechtstaatlich nicht 
vertretbaren Belastung des VA-Adressaten durch die dynami-
sche Komponente. Denn der Adressat kann grundsätzlich 
voraussehen, ob die im Wesen des ihm gegenüber erlassenen 
Verwaltungsakts liegenden Gründe die materielle Rechtmä-
ßigkeit des Verwaltungsakts im Grunde tragen bzw. ob ein 
die Rechtmäßigkeit herstellender nachträglicher Ermessens-
gebrauch dessen Wesen verändern müsste. Insoweit ist auch 
kein „uneingeschränktes“ Nachschieben von Ermessenser-
wägungen eröffnet.23 Die schwebende Unsicherheit darüber, 
ob die Behörde durch das Nachschieben von Gründen einen 
rechtswidrigen Verwaltungsakt rechtmäßig macht, ist von der 
Art der Belastung nicht wesentlich anders als das Risiko, dass 
es in Fällen eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes zu einer 
anderweitigen Erledigung kommt. Auch hier kann (wenn der 
Kläger kein berechtigtes Interesse an der Feststellung der 
Rechtswidrigkeit hat) das Risiko einer Erhebung einer später 
erfolglosen Klage bestehen,24 bei der die Beurteilung der Er-
folgsaussichten zum Zeitpunkt der Klageerhebung abweicht 
von derjenigen im gerichtlichen Verfahren nach Klageerhe-
bung. 

Daher ist ein Nachschieben von Gründen grundsätzlich 
möglich.25 

                                                 
22 Wolff (Fn. 14), § 113 Rn. 79. Zu diesem Ergebnis kommt 
auch Durner, VerwArch 97 (2006), 345 (367 ff.), der die 
Möglichkeit der Abänderung über die §§ 48, 49 VwVfG für 
zulässig hält. 
23 Vgl. BVerwG NJW 1999, 2912; Kopp/Schenke (Fn. 2), 
§ 114 Rn. 50, siehe auch § 113 Rn. 72. 
24 Auf dieses Risiko stellt dagegen W. R. Schenke (Fn. 1), 
Rn. 813 ab. 
25 Ein Nachschieben von Gründen auch nach Klageerhebung 
richtet sich nach dem materiellen Recht. § 114 S. 2 VwGO 
schafft lediglich die prozessualen Voraussetzungen dafür, 
dass defizitäre Ermessenserwägungen ergänzt werden und es 
nicht zu einer Änderung des Streitgegenstands kommt. Eine 
andere Ansicht vertritt dagegen Hufen (Fn. 6), § 24 Rn. 20. 
Auch das BVerwG war anfangs undeutlich (BVerwGE 105, 
55 [59]). § 114 S. 2 VwGO als materiellrechtliche Vorschrift 
zu deuten, ist daher vertretbar. Vgl. zu dem Charakter von 
§ 114 S. 2 VwGO BVerwG NVwZ 1999, 425; Durner, Ver-
wArch 97 (2006), 345 (357 f.); Ehlers (Fn. 1), § 22 Rn. 94; 
Lindner/Jahr, JuS 2013, 673 (677 f.); hierzu und zu der 
Rechtsprechung des BVerwG in diesem Punkt auch Kluckert, 
DVBl 2013, 355 (357); siehe m.w.N. auch Kopp/Schenke 
(Fn. 2), § 113 Rn. 71 ff.; a.A. dagegen auch Bader, NVwZ 
1999, 120 (121). 



   
 

ÜBUNGSFALL  Nils Grosche  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 1/2015 
96 

Fraglich ist, ob die Rücknahmeverfügung gegenüber A 
durch die nachträgliche Einbeziehung des Gesichtspunkts der 
Staatenlosigkeit im Wesen verändert wurde. Eine Wesensän-
derung liegt dann nicht vor, wenn die den Verwaltungsakt 
tragende Begründung in ihrem Aussagekern unverändert 
bleibt.26 Das tragende Argument in der Begründung der Be-
hörde bleibt vorliegend ausdrücklich die Wiederherstellung 
rechtmäßiger Zustände und mithin die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, die nicht im Wege eines „Erschleichens“ um-
gangen werden könne. Die Behörde führt so in ihren Ausfüh-
rungen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die grundle-
gende Argumentationslinie in der angefochtenen Rücknah-
meentscheidung fort und lässt deren „Identität“ unberührt.27 

Im Ergebnis hat die Behörde ihre Ermessenserwägungen 
in zulässiger Weise lediglich ergänzt. 
 
b) Ermessensfehler 

Das Gericht überprüft nach § 114 S. 1 VwGO, ob die gesetz-
lichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von 
dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht 
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist.28 
 
aa) Vorüberlegung: intendiertes Ermessen? 

Fraglich ist, ob in Bezug auf die Rücknahmeentscheidung ein 
Fall des sog. intendierten Ermessens vorliegt. In diesen Fäl-
len kann die Behörde auf eine eigene Ermessensgewichtung 
verzichten, wenn ein Fall nicht besonderen Anlass zu diesen 
gibt, weil er nicht der typischen Situation entspricht, die die 
gesetzgeberische Steuerung im Blick hatte.29 Für die Rück-
nahmeentscheidung könnte § 35 Abs. 2 StAG ein intendiertes 
Ermessen zum Ausdruck bringen, da hiernach einer Rück-
nahmeentscheidung „in der Regel“ nicht entgegenstehe, dass 
der Betroffene staatenlos wird. Insoweit beinhaltet die Vor-
schrift aber nach ihrem Wortlaut lediglich eine Ermessens-
lenkung in Bezug auf die Berücksichtigung einer bestimmten 
Folge (Staatenlosigkeit). Dies kann als intendierte Gewich-
tung eines ermessensleitenden Belangs verstanden werden. 
Dass darüber hinausgehend ein intendiertes Ermessen allge-
mein für Entscheidungen über die Rücknahme erschlichener 
Einbürgerungen besteht, ist nicht ausgedrückt.30 Daher muss 
bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine Rücknahme nach 
§ 35 Abs. 1 StAG eine umfassende Ermessensentscheidung 
erfolgen. 

                                                 
26 Die Konturen einer positiven Bestimmung des Verbots der 
Veränderung des Wesens eines Verwaltungsakts sind umstrit-
ten und finden sich auch in der Rechtsprechung nicht einheit-
lich benannt, vgl. Durner, VerwArch 97 (2006), 345 (373 f.). 
Die Rechtsprechung nennt meist exemplarische Fälle einer 
Wesensänderung (bspw. erstmalige Darlegung der Auswahl-
erwägungen, vgl. BVerfG (1. Kammer des 2. Senats) NVwZ 
2007, 1178 [1179]). 
27 Vgl. auch BVerwG NVwZ 2011, 760. 
28 Kopp/Schenke (Fn. 2), § 114 Rn. 4. 
29 Vgl. etwa BVerwG NJW 1998, 2233. 
30 Vgl. umfassend hierzu OVG Saarlouis NVwZ-RR 2011, 
654. 

bb) Ermessensüberschreitung wegen eines Verstoßes gegen 
höherrangiges Recht 

Eine Ermessensüberschreitung würde (ungeachtet der Vor-
schrift des § 35 Abs. 2 StAG) dann vorliegen, wenn die Be-
hörde mit ihrer Ermessensentscheidung gegen höherrangiges 
Recht verstößt. Zu prüfen ist daher, ob die drohende Staaten-
losigkeit als Folge der Entscheidung gegen höherrangiges 
Recht verstößt und ob die Ermessensentscheidung im Übri-
gen gegen höherrangiges Recht verstößt. 
 
(1) Vereinbarkeit der Staatenlosigkeit als Folge der Ermes-
sensentscheidung mit Art. 16 GG  

In Betracht kommt in Bezug auf die Folge der Staatenlosig-
keit ein Verstoß gegen Art. 16 Abs. 1 GG.31 

Umstritten ist zunächst, ob der Schutzbereich des Art. 16 
Abs. 1 GG überhaupt in Fällen eröffnet ist, in denen die 
Rücknahme der Einbürgerung mit Wirkung für die Vergan-
genheit verfügt wird.32 Dies hängt davon ab, ob nur die 
„wohlerworbene Staatsangehörigkeit“ Schutz findet und ob 
für den Schutzbereich auf eine ex ante oder ex post Betrach-
tung abzustellen ist. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts begründet auch die erschlichene Rück-
nahme einen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit im 
Schutzbereich des Art. 16 GG.33 Der Schutz des Art. 16 GG 
wird in seiner Bedeutung aus der zeitlichen Betrachtung ex 
ante entfaltet.34 Für eine Einbeziehung der Situation der 
Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung in den Schutz-
bereich spricht insbesondere, dass Art. 16 GG an die Staats-
angehörigkeit anknüpft und keine zusätzliche qualitative 
Eingrenzung formuliert. Gegen die Reduktion des Schutzbe-
reichs auf eine ex-post Betrachtung (und sei es nur im Hin-

                                                 
31 Diskutiert werden kann überdies die Frage, ob das Zitier-
gebot aus Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG im StAG verletzt wird, vgl. 
hierzu Wittreck, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 16 Rn. 52. 
32 Dagegen etwa VGH Mannheim NVwZ 1990, 1198; OVG 
Münster NVwZ-RR 1997, 742; OVG Hamburg NVwZ 2002, 
885; Randelzhofer, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: 22. Lfg., 
Art. 16 I Rn. 53; Becker, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 
6. Aufl. 2010, Art. 16 Rn. 41; im Ergebnis auch v. Arnauld, 
in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 16 Rn.21, der 
zwischen den Problemen der Einbürgerung und der Ausbür-
gerung differenziert und erstere nur im Hinblick auf ein Um-
gehungsverbot in den Schutzbereich des Art. 16 GG einbe-
zieht; vgl. auch Kokott, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kom-
mentar, 6. Aufl. 2013, Art. 16 Rn. 29 ff. (die Zweifel hin-
sichtlich der Einbeziehung von auf grob fahrlässigen Anga-
ben beruhenden Einbürgerungen bekundet, Rn. 31a). 
33 BVerfGE 116, 24 (36 ff.). Das Bundesverfassungsgericht 
geht auf diese Streitfrage nicht argumentativ ein; das Ergeb-
nis einer Schutzbereichseröffnung liegt in der Logik der Prü-
fungsfolge. Mitunter wird dieser Unterschied in der Literatur 
dadurch kaschiert, dass eine Ergebnisentsprechung konsta-
tiert wird, Becker (Fn. 32), Art. 16 Rn. 41. Siehe jüngst auch 
BVerfG NJW 2014, 1364. 
34 Vgl. Kämmerer, NVwZ 2006, 1015; Schmahl, ZAR 2007, 
174 f.; Becker, NVwZ 2006, 304. 
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blick auf das „Wohlerwerben“) sprechen überdies Systematik 
und Zweck grundrechtlicher Schutzgarantien, bei denen ein 
schwebender Schutzzustand erhebliche Rechtsunsicherheit 
verursachen würde.35 Es bestünde die Gefahr, dass eine Ver-
waltungsbehörde über die Rücknahmeentscheidung den 
grundrechtlichen Schutz aus Art. 16 GG entziehen könnte. 
Der Schutzbereich muss daher auch in Fällen der Rücknahme 
erschlichener Einbürgerungen eröffnet sein. 

Fraglich ist, ob der grundrechtliche Schutz aus Art. 16 
GG einer Rücknahme der erschlichenen Einbürgerung kate-
gorisch entgegensteht, wenn diese die Staatenlosigkeit aus-
löst. Dies könnte aus zwei Gründen der Fall sein. Zum einen 
könnte es sich um eine nach Art. 16 Abs. 1 S. 1 GG verbote-
ne „Entziehung“ der deutschen Staatsangehörigkeit han-
deln.36 Zum anderen könnte Art. 16 Abs. 1 S. 2 GG, der an 
den „Verlust“ der Staatsangehörigkeit anknüpft, eine Rück-
nahme kategorisch ausschließen, wenn die Staatenlosigkeit 
als Folge eintritt, da dies nach dem Wortlaut unterschiedslos 
für jeden, also auch den Fall der erschlichenen Einbürgerung 
gilt. Ein kategorischer Grundrechtsschutz auch in Fällen er-
schlichener Einbürgerung entspricht jedoch sowohl im Hin-
blick auf den Begriff der „Entziehung“ (in S. 1) als auch im 
Hinblick auf die Vermeidung der Staatenlosigkeit bei einem 
Verlust (in S. 2) nicht dem erkennbaren Willen des Verfas-
sungsgebers und liegt außerhalb des Schutzzwecks der Norm. 
Das Bundesverfassungsgericht zieht zur Auslegung des Ent-
ziehungsbegriffs37 sowie zur Frage einer teleologischen Re-
duktion des S. 2 Zweck und Genese der Bestimmung heran. 
Der Zweck wird bestimmt durch die Vermeidung der „Beein-
trächtigung der Verlässlichkeit und Gleichheit des Zugehö-
rigkeitsstatus“ und liegt „insbesondere in jeder Verlustzufü-
gung, die der Betroffene nicht oder nicht auf zumutbare Wei-
se beeinflussen kann“.38 Dem Verfassungsgeber lag bei 
Schaffung des Art. 16 GG die Absicht zu Grunde, sich Be-
strebungen zur Bekämpfung der Staatenlosigkeit anzuschlie-
ßen – in Abgrenzung zu der nationalsozialistischen Ausbür-
gerungspolitik und den Ausbürgerungen, von denen Deutsche 
im Zuge der Vertreibungen betroffen waren.39 Vor Augen 

                                                 
35 Vgl. Kämmerer, NVwZ 2006, 1015; Schmahl, ZAR 2007, 
174 f.; vgl. auch Zuleeg, AK-GG, 2001, Art. 16 Rn. 19. 
36 Etwa weil „Entziehung“ jeden Verlust gegen den Willen 
des Inhabers meint. 
37 Siehe zu dessen Bestimmung und den Auslegungsansätzen 
in der Vergangenheit (insbesondere das Abstellen auf die 
Form [nur „einseitige Verwaltungsakte des Staates“] oder den 
Willen des Betroffenen) umfassend Becker (Fn. 32), Art. 16 
Rn. 31 ff.; v. Arnauld (Fn. 32), Art. 16 Rn. 18. Die Namen 
der Theorien reichen von Willenstheorie, Einzelaktstheorie 
über Vermeidbarkeitstheorie und Zumutbarkeitstheorie bis 
hin zur Traditionstheorie und Theorie der internationalen Pra-
xis; siehe auch Becker, NVwZ 2006, 304. 
38 BVerfGE 116, 24 (44). Dagegen etwa Lübbe-Wolff, Jura 
1996, 57 (62), die eine gesetzliche Nichtigkeitsbestimmung 
(wie sie § 44 VwVfG für bestimmte Fehler kennt) für den 
verfassungsrechtlich notwendigen Weg hält. 
39 In völkerrechtlichen Vereinbarungen zur Bekämpfung von 
Staatenlosigkeit wird Staatenlosigkeit gerade im Fall der 

stand dem Verfassungsgeber, dass die staatliche Gewalt bei 
Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts nach Maßgabe besse-
rer oder minderer Güte diskriminiert und nach fragwürdigen 
Klassifikationen sortiere. Vor diesem Hintergrund kann es 
bei einer nach Art. 16 Abs. 1 S. 1 GG verbotenen Entziehung 
nur um diejenigen Fälle gehen, in denen die Funktion der 
Staatsangehörigkeit als gleichberechtigte Zugehörigkeit be-
einträchtigt wird.40 Ähnliche Erwägungen sprechen entgegen 
Annahmen im Schrifttum41 für eine teleologische Reduktion 
des S. 2.42 Andernfalls prämierte der grundrechtliche Schutz 
schwerwiegende Verstöße gegen das geltende Recht. Die 
Rechtsordnung würde sich gegen sich selbst wenden und eine 
Gratifikation auf ihre Missachtung sowie Anreize zur Rechts-
verletzung schaffen.43 

Im Ergebnis kann A ein kategorischer Schutz aus Art. 16 
Abs. 1 S. 1, 2 GG nicht zukommen. Daher liegt ein Verstoß 
gegen Art. 16 Abs. 1 GG nicht bereits deswegen vor, weil die 
Rücknahme zur Staatenlosigkeit des A führt.44 
 
(2) Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 

Problematisch könnte zudem die Vereinbarkeit mit dem Uni-
onsrecht sein, da dem A nicht nur der Verlust der nationalen 
Staatsbürgerschaft, sondern gleichzeitig auch der Verlust der 
Unionsbürgerschaft droht.45 Das Gericht ist an das Unions-
recht und an dessen Vorrang nach Art. 20 Abs. 3 i.V.m. 
Art. 23 Abs. 1 S. 2, 59 Abs. 2 GG gebunden.46 

Eine Unvereinbarkeit setzt voraus, dass unionsrechtliche 
Vorschriften der Rücknahme der Einbürgerung gegenüber A 
entgegenstehen. Dies setzt zunächst voraus, dass das Unions-
recht dem Einzelnen eine Rechtstellung einräumt, die ihm 
durch einen Mitgliedstaat nicht ohne weiteres einseitig wie-
der entzogen werden kann. In Betracht kommt die Rechtstel-
lung des Einzelnen als Unionsbürger. Die Rechtsstellung ei-
nes Unionsbürgers ist mit der Staatsangehörigkeit eines Mit-

                                                                                    
Rücknahme erschlichener Einbürgerungen ausdrücklich hin-
genommen. 
40 Kritisch zu dieser abstrakten Formel Kämmerer, NVwZ 
2006, 1015 f.; v. Arnauld (Fn. 32), Art. 6 Rn.18; zur Bedeu-
tung als Konkretisierung der in diesem Zusammenhang ste-
henden Zumutbarkeitstheorie Schmahl, ZAR 2007, 174 
(175). 
41 Vgl. Lübbe-Wolff, Jura 1996, 57 (61 ff.); Zuleeg (Fn. 35), 
Art. 16 Rn. 19. 
42 BVerfGE 116, 24 (45 f.). Siehe zur Eingrenzung dieser 
Situation als Ausnahme BVerfG NJW 2014, 1364. 
43 BVerfGE 116, 24; zustimmend Jarass/Pieroth, Grundge-
setz, 12. Aufl. 2013. Art. 16 Rn. 12; Kokott (Fn. 32), Art. 16 
Rn. 31; siehe umfassend zur Entscheidung sowie zur Behand-
lung des Problems im Schrifttum Kämmerer, NVwZ 2006, 
1015. Kritisch, weil „das Gericht bei dieser Vorgehensweise 
den Verfassungswortlaut und damit die Verfassungsklarheit 
opfert“ Schmahl, ZAR 2007, 174 (176); ebenfalls kritisch 
Davy, Die Verwaltung 2008, 31 (46). 
44 A.A. noch vertretbar. 
45 Hierzu EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 (Rottmann) = 
Slg. 2010 I-1449, hierzu Kahl, JURA 2011, 364. 
46 Siehe grundlegend BVerfGE 73, 339 (374 f.). 
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gliedstaates verbunden (Art. 20 Abs. 1 S. 2 AEUV, siehe 
auch Art. 9 S. 3 EUV). Die Unionsbürgerschaft knüpft dabei 
an die Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten an, ohne 
selbstständig Erwerb und Verlust zu regeln (Art. 20 Abs. 1 
S. 1 AEUV).47 

Umstritten ist, ob der Verlust der Unionsbürgerschaft 
überhaupt eine durch das Unionsrecht geregelte Frage ist.48 
Dagegen spricht der in Art. 20 Abs. 1 S. 2 und 3 AEUV zum 
Ausdruck kommende Akzessorietätsgedanke zwischen natio-
naler Staatsangehörigkeit und Unionsbürgerschaft, nach dem 
letztere an ersterer hängt und nicht umgekehrt. Daher handele 
es sich bei allen Fragen der Staatsangehörigkeit um eine rein 
innerstaatliche Angelegenheit.49 Nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union fällt der Verlust der 
Unionsbürgerschaft dem Wesen und den Folgen nach dage-
gen in den Anwendungsbereich des Unionsrechts.50 Erwerb 
und Verlust der Staatsangehörigkeit verblieben zwar in der 
Regelungshoheit der Nationalstaaten, dennoch dürfen die 
unionsrechtlichen Folgen bei einem Verlust nicht unberück-
sichtigt bleiben. Dies ist insofern überzeugend als der Verlust 
eine Situation betrifft, in der ein Status als Unionsbürger be-
reits begründet ist, aus dem der Einzelne Rechte ableiten 
kann. Würde das Unionsrecht keine Grenzen für den Verlust 
der Staatsangehörigkeit und damit der Stellung als Unions-
bürger kennen, so hätten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
diese Rechte über ihre Gestaltungszuständigkeit im Staatsan-
gehörigkeitsrecht gezielt auszuhebeln.51 

Problematisch ist, welche Wirkung ein solcher Schutz aus 
dem Unionsrecht bei grundsätzlicher Anerkennung mitglied-
staatlicher Entscheidungshoheit auf dem Gebiet des Staatsan-

                                                 
47 Umfassend zur Unionsbürgerschaft Schönberger, in:   
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
2012, Art. 20, Rn. 24 ff. Zur Bedeutung der Unionsbürger-
schaft in der Demokratiekonzeption Europas Calliess/    
Hartmann, Zur Demokratie in Europa: Unionsbürgerschaft 
und europäische Öffentlichkeit, 2014, S. 19 ff. 
48 Ein rein innerstaatlicher Sachverhalt fällt nach der ständi-
gen Rechtsprechung des EuGH nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts, vgl. m.w.N. EuGH, Urt. v. 8.5.2013 – 
C-197/11 u.a.(Flämische Grundstücke) = EuZW 2013, 507 
(508 Rn. 33); EuGH, Urt. v. 5.5.2011 – C-434/09 (McCarthy) 
= Slg. 2011, I-3375, Rn. 45; hiervon zu unterscheiden sind 
Fäl-le, in denen das nationale Recht eines Mitgliedstaats auf 
den Inhalt dieser Unionsrechtsvorschriften verweist, um die 
auf einen rein innerstaatlichen Sachverhalt anwendbaren 
Regelungen zu bestimmen (vgl. EuGH, Urt. v. 7.11.2013 – 
C-313/12 [juris]). 
49 Mehrere Regierungen haben während des Verfahrens Rott-
mann die Auffassung vertreten, es liege ein rein innerstaatli-
cher Sachverhalt vor, EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 
(Rottmann) = Slg. 2010 I-1449, Rn. 37; vgl. auch kritisch 
Tewocht, ZAR 2010, 143 (145). 
50 Siehe EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 (Rottmann) = 
Slg. 2010 I-1449. 
51 Im Ergebnis zustimmend auch Kahl, JURA 2011, 364 
(369 f.), der in der Sache den Grundsatz der Unionstreue aus 
Art. 4 Abs. 3 EU berührt sieht. 

gehörigkeitsrechts in Fällen der Rücknahme einer erschliche-
nen Einbürgerung hat.52 Als Faktor zu berücksichtigen ist, 
dass die Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung auch 
im unionalen Allgemeininteresse liegt, weil eine Missachtung 
rechtlicher Vorschriften auch unionsrechtlich nicht prämiert 
werden soll. Zudem ist legitim, dass ein Mitgliedstaat das 
zwischen ihm und seinen Staatsbürgern bestehende Verhält-
nis besonderer Verbundenheit und Loyalität sowie die Ge-
genseitigkeit der Rechte und Pflichten schützen will.53 Die 
Rücknahmeentscheidung muss den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit wahren.54 Hierbei ist nach dem EuGH insbesonde-
re zu prüfen, ob der Verlust gerechtfertigt ist im Verhältnis 
zur Schwere des vom Betroffenen begangenen Verstoßes, zur 
Zeit, die zwischen der Einbürgerungsentscheidung und der 
Rücknahmeentscheidung vergangen ist, und zur Möglichkeit 
für den Betroffenen, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit 
wiederzuerlangen.55 

Im Ergebnis steht der Verlust der Unionsbürgerschaft als 
Folge der Staatenlosigkeit der Rücknahmeverfügung nicht 
per se entgegen, ist aber nur bei Wahrung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes unionsrechtlich zulässig. 
 
(3) Vereinbarkeit mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz56 

Die Rücknahme der Einbürgerung ist zur Wiederherstellung 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung geeignet und erforder-
lich. Problematisch ist allein die Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne. Diese verlangt, dass eine Maßnahme in den 
von ihr ausgehenden beeinträchtigenden Wirkungen nicht 
außer Verhältnis zu dem Gewicht der von ihr verfolgten Zie-
len steht. Die Beurteilung setzt hierzu zunächst voraus, dass 
die unmittelbaren und mittelbaren Folgen der Rücknahme 
identifiziert werden, um auf dieser Grundlage eine Abwä-
gung vornehmen zu können. 

Unmittelbare Folge der Rücknahme ist die Staatenlosig-
keit des A sowie der Verlust aller hiermit direkt verbundenen 

                                                 
52 Der Gerichtshof verhält sich nicht zu einem allgemeineren 
Maßstab. 
53 Vgl. EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 (Rottmann) = Slg. 
2010 I-1449, Rn. 51 f. 
54 EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 (Rottmann) = Slg. 
2010 I-1449, Rn. 55 ff. 
55 EuGH, Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 (Rottmann) = Slg. 
2010 I-1449, Rn. 56; siehe auch BVerwG NVwZ 2011, 760 
(762). 
56 Die Prüfung der Rücknahme auf ihre Vereinbarkeit mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgt sowohl aus Anfor-
derungen aus dem nationalen Recht (das diesen aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten ableitet) als auch 
dem Unionsrecht. Die Prüfung des nationalen Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes erfolgt hier zusammen mit dem unions-
rechtlichen, da sich – obwohl grundsätzlich denkbar (EuGH, 
Urt. v. 2.3.2010 – C-135/08 [Rottmann] = Slg. 2010 I-1449, 
Rn. 55) – insoweit keine erkennbaren Unterschiede ergeben 
dürften; Kahl, JURA 2011, 364 (370) sieht den Mehrwert des 
unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in der 
„rechtsverbindlichen Akzentuierung des Prüfungsmaßstabs“. 
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Rechte (von dem Verlust des status activus im demokrati-
schen Primärraum bis hin zu dem Entzug des besonderen 
Schutzes sog. Deutschengrundrechte). Problematisch ist, 
welche Wirkungen darüber hinaus mittelbar aus der Staaten-
losigkeit des A resultieren, insbesondere, ob A mit dem Ver-
lust der Staatsangehörigkeit droht, aus der Bundesrepublik 
Deutschland ausgewiesen zu werden und ob A und I die 
Möglichkeit verlieren, gemeinsam in Deutschland zu leben. 
Von besonderer Bedeutung für diese Fragen sind die erwart-
baren aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen. Dabei muss 
zwischen A und I unterschieden werden.57 
 
(aa) Aufenthaltsrechtliche Folgen für A 

Zu prüfen ist, ob A eine Beendigung seines Aufenthalts im 
Bundesgebiet befürchten muss. Hierfür ist entscheidend, über 
welchen Aufenthaltsschutz A nach Rücknahme der Einbürge-
rung verfügen würde. Auf die Rechte eines Unionsbürgers 
aus dem Unionsrecht (etwa die Freizügigkeitsgarantie aus 
Art. 21 Abs. 1 AEUV) kann A sich nicht berufen, da seine 
Stellung als Unionsbürger mit der Staatenlosigkeit entfallen 
ist und auch nicht wegen eines automatischen Wiederaufle-
bens der Staatsangehörigkeit zu Z wieder besteht. Jedoch 
könnte A aufenthaltsrechtlichen Schutz über einen Aufent-
haltstitel für ehemalige Deutsche aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2, Abs. 3 AufenthG genießen. Nach § 38 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 ist einem ehemaligen Deutschen eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust seit mindestens einem 
Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat. 
Nach Abs.3 des § 38 kann der Aufenthaltstitel abweichend 
von den allgemeinen Voraussetzungen in § 5 AufenthG er-
teilt werden. Diese Vorschriften könnten für den Fall der 
Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung aufenthalts-
rechtlichen Schutz begründen. Dazu müssten die Vorschriften 
auf Fälle der Rücknahme erschlichener Einbürgerungen an-
wendbar sein. Entscheidend ist insoweit, ob es sich auch in 
Fällen der Rücknahme erschlichener Einbürgerungen um 
„ehemalige Deutsche“ im Sinne der Vorschrift handelt. 

Nach einer Ansicht ist „ehemaliger Deutscher“ jeder, der 
ursprünglich die deutsche Staatsangehörigkeit besaß und die-
se kraft Gesetzes verloren hat. Hierzu zähle auch die Situati-
on des Verlustes nach § 35 StAG.58 Das Bundesverwaltungs-
gericht59 und Teile der Literatur60 vertreten demgegenüber 
die Ansicht, die Vorschrift sei nicht unmittelbar anwendbar. 
Der Gesetzgeber habe bei der Neuregelung des § 38 Abs. 1 
AufenthG nicht die Fälle eines Staatsangehörigkeitsverlusts 
infolge einer erschlichenen Einbürgerung im Blick gehabt, 
sondern wollte lediglich den aufenthaltsrechtlichen Status für 
die Fälle sichern, bei denen nach dem Wegfall der „Inlands-

                                                 
57 Die inzidente Prüfung der aufenthaltsrechtlichen Situation 
erfolgt hier, um die Verhältnismäßigkeit einer Entziehung der 
Staatsangehörigkeit beurteilen zu können. Es geht also nicht 
um die Verhältnismäßigkeit des Aufenthaltsrechts oder einer 
aufenthaltsrechtlichen Entscheidung selbst. 
58 Huber, in: Huber, AufenthG, 2010, § 38 Rn. 3. 
59 BVerwG NVwZ 2012, 58 (59). 
60 Dienelt, in: Renner/Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 10. 
Aufl. 2013, § 38 Rn. 4. 

klausel“ in § 25 StAG durch den Erwerb einer oder durch die 
Erklärung zu Gunsten der ausländischen Staatsangehörigkeit 
die deutsche Staatsangehörigkeit wegfallen konnte.61 Gegen 
eine Einbeziehung der „Rücknahmefälle“ spreche zudem, 
dass § 35 Abs. 4 StAG ex tunc die Staatsangehörigkeit entfal-
len lasse, so dass nach Rücknahme zu keiner Sekunde von 
einem „ehemaligen Deutschen“ auszugehen sei. Allerdings 
wendet das Bundesverwaltungsgericht die Vorschrift analog 
an, da eine planwidrige Regelungslücke des Gesetzes und 
eine gleiche Interessenlage bestehen. Denn der Aufenthaltsti-
tel, den der Einzelne vor der Einbürgerung besessen habe, hat 
sich mit der Einbürgerung erledigt und lebe auch nach der 
rückwirkenden Rücknahme nicht wieder auf, so dass die 
Rücknahme der Einbürgerung mit Wirkung für die Vergan-
genheit automatisch und ohne Prüfung des Einzelfalls zu 
einer Aufenthaltsbeendigung führe. Es sei nicht davon auszu-
gehen, dass der Gesetzgeber eine aufenthaltsrechtliche Rege-
lung treffen wollte, die unter Umständen zu der Beendigung 
eines langfristigen Aufenthalts im Bundesgebiet führt, ohne 
dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall stattfin-
det.62 

Im Ergebnis besteht in Fällen der Rücknahme der erschli-
chenen Einbürgerung nach beiden Auffassungen aufenthalts-
rechtlicher Schutz nach § 38 Abs. 1 AufenthG (direkt oder 
analog). Auch ist nach beiden Ansichten in Fällen der Staa-
tenlosigkeit eine Berücksichtigung bei der Ermessensaus-
übung nach § 38 Abs. 3 AufenthG angezeigt. 

A muss eine Beendigung seines Aufenthalts im Bundes-
gebiet nicht befürchten. 
 
(bb) Folgen für I im Hinblick auf Ehegattennachzug 

I hat einen Antrag auf Ehegattennachzug begehrt, um mit A 
gemeinsam in Mainz zu leben. Infolge der Staatenlosigkeit 
des A könnten sich die Erfolgsaussichten des Antrags der I zu 
ihren Ungunsten verändert haben. 

Grundsätzlich konnte I bis zur Rücknahme der Einbürge-
rung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 Auf-
enthG beantragen (Ehegattennachzug zu Deutschen). Nach 
Rücknahme der Einbürgerung des A kommt ein Ehegatten-
nachzug nur noch auf Grundlage von § 30 AufenthG in Be-
tracht (Ehegattennachzug zu Ausländern). Fraglich ist, ob 
sich hierdurch die Erfolgsaussichten eines Ehegattennachzugs 
der I verändert haben. Dies könnte für I vor allem im Hin-
blick auf die in § 30 S. 1 Nr. 2 AufenthG enthaltende Anfor-
derung, dass „der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in 
deutscher Sprache verständigen kann“, der Fall sein. 

Nach Maßgabe der einfachen Gesetzeslage ergeben sich 
jedoch keine Unterschiede. Denn nach § 28 Abs. 1 S. 5 ist in 
den Fällen des S. 1 Nr. 1 die Vorschrift des § 30 S. 1 Nr. 2 
AufenthG entsprechend anzuwenden.63 I müsste demnach so-

                                                 
61 Da dies auch bei gewöhnlichem Aufenthalt im Inland ein-
treten konnte, wäre ansonsten der aufenthaltsrechtliche Status 
gefährdet gewesen, vgl. BT-Drs. 15/420, S. 84; siehe einge-
hend auch BVerwG NVwZ 2012, 58 (59). 
62 BVerwG NVwZ 2012, 58 (60). 
63 Für I nicht einschlägige Ausnahmen von diesem Erforder-
nis enthält § 30 Abs. 1 S. 2 und 3 AufenthG. 
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wohl bei einem Ehegattennachzug zu einem Deutschen wie 
auch bei einem Ehegattennachzug zu einem Ausländer einen 
Sprachnachweis leisten. Jedoch könnte aufgrund einer verfas-
sungskonformen Wertung eine Differenzierung der einfach-
gesetzlich gleich ausgestalteten Rechtslage angezeigt sein. 
Dabei muss unterschieden werden zwischen der Frage, ob das 
in § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG enthaltene Sprachnach-
weiserfordernis64 allgemein (also auch gegenüber Auslän-
dern) oder zumindest speziell im Hinblick auf den Ehegatten-
nachzug zu Deutschen verfassungswidrig ist bzw. einer Kor-
rektur im Wege verfassungskonformer Auslegung bedarf. 
 
(aaa) Verfassungsrechtliche Unvereinbarkeit des Spracher-
fordernisses allgemein? 

In Betracht kommt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 GG 
durch die Verpflichtung von nachzugswilligen Ehegatten, 
Sprachkenntnisse bereits vor der Einreise nachzuweisen. 
Hierdurch könnte das Recht auf ein eheliches und familiäres 
Zusammenleben berührt sein.65 

In weiten Teilen der Literatur wird eine Verletzung des 
Gewährleistungsinhalts aus Art. 6 Abs. 1, 2 GG vertreten. 
Das Spracherfordernis sei mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz unvereinbar, weil es an der Erforderlichkeit und 
Angemessenheit fehle.66 Verpflichtende Integrationskurse 
bzw. der Erwerb im Inland seien mildere und mindestens 
gleich effektive Mittel. Das generelle Spracherfordernis sei 
zudem in seiner Zweck-Mittel Relation unangemessen. In 
Fällen, in denen Ehegatten aufgrund von persönlichen, von 
ihnen nicht zu vertretenden Gründen der Spracherwerb nur 
schwer oder gar nicht möglich ist, würde ein familiäres Zu-
sammenleben im Bundesgebiet lange oder sogar dauerhaft 
unmöglich gemacht. Einem wirtschaftlich und sozial im In-
land verwurzelten Aufenthaltsberechtigten sei es insoweit 
nicht zumutbar, seinen Wohnsitz notfalls zusammen mit 
seiner Ehefrau im Herkunftsland zu nehmen. Bei der Rege-
lung des Spracherfordernisses fehle es demnach an einer 
Härtefallregelung wie sie § 30 Abs. 3 AufenthG für das Min-
destalter bestimme. 

                                                 
64 Die Härtefallklausel in Abs. 3 gilt nur im Hinblick auf das 
Mindestalter in § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG. 
65 Vgl. BVerfGE 76, 1 (45). 
66 Marx, ZAR 2011, 15 (16 f.); Kingreen, ZAR 2007, 13 
(18 f.); Markard/Truchseß, NVwZ 2007, 1025 (1027); Gut-
mann, ZAR 2010, 90; Göbel-Zimmermann, ZAR 2008, 169 
(172 f.); Fischer-Lescano, KJ 2006, 236 (241): m.w.N. auch 
Dienelt (Fn. 60), § 30 Rn. 38; Hoffmann, in: Hofmann/ 
Hoffmann, HK-AuslR, 2008, § 30 Rn. 30 ff. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts67 und 
von Teilen der Literatur68 verstößt das in § 30 Abs. 1 Nr. 2 
AufenthG normierte Spracherfordernis hingegen nicht gegen 
Art. 6 Abs. 1 und 2 GG. Die Erforderlichkeit zur Erreichung 
der gesetzgeberischen Ziele einer Förderung der Integration 
und der Verhinderung von Zwangsverheiratungen69 stehe 
unter Berücksichtigung des Beurteilungsspielraums des Ge-
setzgebers nicht in Zweifel. Die Fähigkeit, bereits bei An-
kunft Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu besitzen, sei 
der Grundstein für eine Integration. Es gehe dem Gesetzgeber 
gerade um die Teilhabe am sozialen Leben von Anfang an. 
Beim Erwerb nach Ankunft müsste dagegen zunächst ein 
mehr oder weniger langer Zeitraum für die Möglichkeit sozi-
aler Integration vergehen, so dass das Mittel zwar weniger 
belastend sein möge, aber das gesetzgeberische Ziel nicht 
gleichermaßen verwirklicht würde.70 Der Gesetzgeber habe 
auch einen angemessenen Ausgleich vorgenommen. Regel-
mäßig werde über das Spracherfordernis ein Zusammenleben 
nur über einen kurzen Zeitraum verhindert und auch die fi-
nanziellen Belastungen für den Spracherwerb im Herkunfts-
land seien grundsätzlich zumutbar.71 Im Übrigen sei es auch 
in Fällen, in denen der Spracherwerb schwer oder unmöglich 
ist, für den in Deutschland lebenden Ehegatten zumutbar, die 
familiäre Gemeinschaft im Heimatland des Ehepartners her-
zustellen. Denn auch eine gesellschaftliche Verwurzelung 
mache ein Verlassen des Bundesgebiets für einen Ausländer 
nicht per se unzumutbar.72 

Die Kritik an der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts und die hierin zum Ausdruck kommende An-
nahme der verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit eines 
grundsätzlichen Spracherfordernisses vor Anreise überzeugt 

                                                 
67 BVerwG NVwZ 2010, 964. Das Bundesverwaltungsgericht 
sieht keinen Eingriff in das Abwehrrecht aus Art. 6 Abs. 1, 2 
GG, da es keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt im 
Bundesgebiet gebe (a.A. Brosius-Gersdorf, in: Dreier 
[Fn. 31], Art. 6 Rn. 69). Es misst das Spracherfordernis allein 
(im Anschluss an BVerfGE 76, 1) an der „wertentscheiden-
den Grundsatznorm“ des Art. 6 GG (BVerwG NVwZ 2010, 
964 [967 f.]) und entnimmt dieser die Notwendigkeit einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung (die i.Ü. auch aus Art. 8 EMRK 
folgt), vgl. auch BVerwG NVwZ 2013, 515 (516 f.). 
68 Hillgruber, ZAR 2006, 304; Hailbronner, FamRZ 2008, 
1583; Hufen, Staatsrecht II, 3. Aufl. 2011, § 16 Rn. 47. 
69 BT-Drs. 16/5065, S. 173 f. Insbesondere Minderjährige 
sollten davor bewahrt werden, nach einer möglichen Zwangs-
verheiratung in Deutschland in völliger Isolation ohne Kon-
takt zu dem sozialen Leben außerhalb eines bestimmten kul-
turellen Milieus leben zu müssen und dadurch der Willkür 
bestimmter Personen ausgeliefert zu sein. 
70 BVerwG NVwZ 2010, 964. 
71 BVerwG NVwZ 2010, 964 (970 Rn. 43 f.); bestätigend 
BVerwG NVwZ 2013, 515 (517). 
72 BVerwG NVwZ 2010, 964 (970 Rn. 45). Das Bundesver-
waltungsgericht verweist zudem noch auf die Möglichkeiten 
des § 16 Abs. 5 AufenthG, kritisch hierzu Marx, ZAR 2011, 
15 (16). 
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nicht.73 Sie verkennt die Tragweite der grundrechtlichen 
Bindung des Gesetzgebers bei Ausgestaltung des Ehegatten-
nachzugs und das konkrete Ziel in § 30 Abs. 1 Nr. 2 Auf-
enthG. Die Vorschrift würde missverstanden, wenn mit ihr 
die Idee des vielversprechendsten Wegs zu einer nachhaltigen 
Erlangung von Sprachkompetenz und Integration verbunden 
wäre (im Sinne eines positiven Integrationsziels).74 Die äuße-
re Randbedingung einer deutschen Sprachumgebung wäre 
ansonsten einem Spracherwerb im Ausland offensichtlich 
vorzuziehen. Das Ziel des § 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthaltG ist 
vielmehr die Vermeidung einer besonders unerwünschten 
Situation, die nur zu Beginn des Aufenthalts im Bundesgebiet 
prekär ist: das Fehlen der Fähigkeit, sich selbst in völlig 
fremder Umgebung helfen zu können und die dadurch erhöh-
te Gefahr, über einen Zeitraum oder dauerhaft in ein Abhän-
gigkeitsverhältnis zu geraten oder wegen eines Kulturschocks 
dauerhaft die soziale Integration zu meiden (das Ziel lässt 
sich präzise beschreiben als Vermeidung erhöhter Vulnerabi-
lität bei Aufenthaltsbeginn75). Bei der Beurteilung der Erfor-
derlichkeit und Geeignetheit des gewählten Mittels steht dem 
Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zu.76 Die Ge-
fahr einer erhöhten Vulnerabilität in einem neuen Umge-
bungsumfeld kann dadurch reduziert werden, dass ein Min-
destmaß an Sprachkompetenz bei Aufenthaltsbeginn besteht. 
Denn hierdurch ist zumindest die Möglichkeit wahrscheinli-
cher, eigene Anliegen gegenüber Dritten kommunizieren zu 
können. Mithin ist das Verlangen nach einer rudimentären 
Befähigung zur selbstverantwortlichen Wahrnehmung eige-
ner Angelegenheiten bereits mit Aufenthaltsbeginn geeignet. 
Auch bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Erforderlich-
keit, da jeder Zeitraum nach Aufenthalt ohne Sprachkompe-
tenz nicht gleichermaßen geeignet ist, die Situation besonde-
rer Verletzlichkeit zu Beginn auszuschließen. Dies gilt unab-
hängig davon, dass Spracherwerb und Integration im Ergeb-
nis nach Beginn des Aufenthalts regelmäßig effektiver ver-
laufen würden. Schließlich entstehen auch keine unbilligen 
Härten. Dies wäre nur der Fall wenn sich aus dem Recht auf 
ein eheliches Zusammenleben aus Art. 6 Abs. 1 GG die Un-
zumutbarkeit für den in Deutschland lebenden Ehegatten 
ableiten ließe, das eheliche Leben notfalls nicht im Bundes-
gebiet führen zu können. Dies ist jedoch grundsätzlich nicht 

                                                 
73 Das Bundesverfassungsgericht hat durch einen Nichtan-
nahmebeschluss die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit 
der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Aus-
druck gebracht, BVerfG (2. Kammer des 2. Senats) NVwZ 
2011, 870; hierzu zustimmend Hufen, JuS 2011, 1140. 
74 In diesem Sinne aber anscheinend BVerfG (2. Kammer des 
2. Senats) NVwZ 2011, 870 (871), wonach die Sprachfähig-
keit einen „ersten Beitrag zur erwünschten Integration in 
Deutschland“ bilde. 
75 Man ist einer Situation ausgesetzt, in der man in gesteiger-
tem Maße darauf angewiesen ist, dass Dritte einem „eine 
Brücke zur Außenwelt“ bauen. 
76 Kritisch dahingehend, dass im Normalfall von einer gut 
funktionierenden Förderung der Deutschkenntnisse durch den 
Ehegatten im Inland sowie die Integrationskurse auszugehen 
sei Dienelt (Fn. 60), § 30 Rn. 41. 

der Fall, da einem im Bundesgebiet lebenden ausländischen 
Ehepartner grundsätzlich Anstrengungen zumutbar sind, die 
eheliche Einheit durch Besuche oder nötigenfalls zur Gänze 
im Ausland herzustellen.77 Art. 6 Abs. 1 GG enthält keinen 
Anspruch ausländischer Ehegatten und Familienmitglieder 
auf Einreise und Aufenthalt zwecks Nachzug zu dem im Bun-
desgebiet lebenden ausländischen Angehörigen.78 Dies gilt 
auch für den Fall der gesellschaftlichen Verwurzelung. Ein 
angemessener Ausgleich zwischen dem privaten Interesse am 
Ehegattennachzug und den öffentlichen Belangen kann daher 
bedeuten, dass sich das Interesse am Familiennachzug im 
Einzelfall dauerhaft nicht durchsetzt. 

Im Ergebnis begründet das Spracherfordernis keine ver-
fassungsrechtlich bedenkliche Beeinträchtigung des Art. 6 
Abs. 1 GG.79 

Überdies kommt eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG 
wegen der Privilegierung bestimmter Gruppen in Betracht, 

                                                 
77 BVerfG (2. Kammer des 2. Senats) NVwZ 2011, 870 
(871); zustimmend Hufen, JuS 2011, 1140. 
78 Vgl. BVerfGE 76, 1 (47) mit Hinweis auf den „weiten 
Rahmen“ der Entscheidung der Legislative; dies ergibt sich 
schon aus systematischen Überlegungen im Hinblick auf die 
explizit in den Grundrechten enthaltene Aufenthaltsrechte 
(die nur in Art. 11 und 16a GG vorgesehen sind); dem 
BVerfG beipflichtend Burgi, in: BerlinerKom GG, 2002, 
Art. 6 Rn. 65; Coester-Waltjen, in: Münch/Kunig (Fn. 32), 
Art. 6 Rn. 45; a.A. Brosius-Gersdorf (Fn. 67), Art. 6 Rn. 69; 
Richter, AK-GG, 2001, Art. 6 Rn. 29; wohl differenzierend 
Schmitt-Kammler/von Coelln, in: Sachs (Fn. 32), Art. 6 
Rn. 22 und Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, 
29. Aufl. 2013, Rn. 705, die einen Anspruch bei fehlender 
Möglichkeit oder Zumutbarkeit eines Zusammenlebens im 
Ausland annehmen. Mit der Formel von der „fehlenden Mög-
lichkeit und Zumutbarkeit“ ist allerdings noch nichts darüber 
gesagt, was im Einzelfall wem zugemutet werden kann.  
Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher differenzieren für diese 
Frage nicht zwischen „rein“ ausländischen und teilweise 
deutschen Ehen. 
79 Eine andere Ansicht ist sehr gut vertretbar. Dabei dürfte 
insbesondere das Fehlen einer Härteklausel bedenklich sein. 
In diesem Zusammenhang können zwei Zumutbarkeitspara-
meter voneinander getrennt werden, die erst bei einem kumu-
lativen Zusammenwirken einen Härtefall darstellen. Auf der 
einen Seite die „Spracherwerbssituation“ der nachzugswilli-
gen Ehegatten, auf der anderen Seite die „Inlandsabhängig-
keitssituation“ des Ehegatten im Bundesgebiet. Zwar kann 
man in Fällen der fehlenden Möglichkeit zum Spracherwerb 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
einen Ausländer grundsätzlich darauf verweisen, die eheliche 
Gemeinschaft nötigenfalls im Ausland und nicht im Bundes-
gebiet herzustellen. Gegen die Zumutbarkeit dürften auch bei 
sozialer und wirtschaftlicher Verwurzelung keine grundsätz-
lichen Bedenken bestehen. Etwas anderes muss jedoch in 
Fällen gelten, in denen eine Rückkehr nicht nur unter Aufga-
be der sozialen und gesellschaftlichen Verwurzelung, sondern 
nur unter Eingehung besonderer grundrechtlicher Gefährdun-
gen (etwa aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 und 2 GG) möglich ist. 
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die von dem Spracherfordernis ausgenommen sind.80 Na-
mentlich die Ausnahmevorschriften des § 30 Abs. 1 S. 2 
sowie S. 3 Nr. 4 AufenthaltsG (visumsrechtlich privilegierter 
Stammberechtigter) könnten eine verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehandlung begründen. Dies wird in 
der Literatur mit der Idee einer verbotenen sozialen Selektion 
vertreten, da Ausnahmen von dem Spracherfordernis nur 
gegenüber besonders qualifizierten Personengruppen und 
gegenüber Ländern formuliert seien, mit denen die Bundes-
republik Deutschland enge wirtschaftliche Beziehungen un-
terhält.81 In Bezug auf einen privilegierten Zuzug bei beson-
derer Qualifikation für Hochqualifizierte, Forscher und 
Selbstständige (nach § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Auf-
enthaltsG) spricht gegen verfassungsrechtliche Bedenken be-
reits der grundsätzliche migrationspolitische Spielraum der 
eine Differenzierung nach Qualifikationen sachlich zu recht-
fertigen vermag.82 Schließlich bestehen auch keine Bedenken 
in Bezug auf § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 AufenthaltsG, da die 
Vorschrift sich als konsequente Fortführung der visumsrecht-
lichen Privilegierung bestimmter Drittstaatsangehöriger dar-
stellt, welche im außenpolitischen Ermessen der Bundesrepu-
blik steht und es ihr erlaubt, nach Maßgabe politischer Op-
portunität zu differenzieren.83 Im Ergebnis liegt daher keine 
verfassungsrechtlich unvereinbare Privilegierung bestimmter 
Personengruppen vor. 

Das allgemeine Spracherfordernis für den Ehegattennach-
zug genügt im Ergebnis den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen.84 
 
(bbb)Verfassungsrechtliche Unvereinbarkeit des Spracher-
fordernisses gegenüber Deutschen? 

Zu diskutieren ist, ob sich für die Fälle des Ehegattennach-
zugs zu Deutschen eine andere verfassungsrechtliche Bewer-
tung angezeigt ist. Dies könnte zum einen im Hinblick auf die 

                                                 
80 Siehe zu der Frage einer nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG verbo-
tenen mittelbaren Diskriminierung BVerwG NVwZ 2010, 
964 (971). Da nicht an der Herkunftsprache angeknüpft wird, 
dürfte der Hinweis von Göbel-Zimmermann, in: Huber 
(Fn. 58), § 30 Rn. 9 auf das in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG enthal-
tene spezielle Diskriminierungsverbot neben der Sache lie-
gen. 
81 Vgl. Göbel-Zimmermann (Fn. 80), § 30 Rn. 9; Hoffmann 
(Fn. 66), § 30 Rn. 33. 
82 Die in § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AufenthaltsG enthaltene Pri-
vilegierung ist wegen des ihr zu Grunde liegenden unions-
rechtlichen Hintergrunds der Familiennachzugsrichtlinie ge-
rechtfertigt, vgl. Dienelt (Fn. 60), § 30 Rn. 66. 
83 So auch BVerwG NVwZ 2010, 964 (972 Rn. 60); BVerwG 
NVwZ 2013, 515 (519). 
84 Die Entscheidung Dogan des EuGH (Urt. v. 10.7.2014 – C-
138/13) hält das Spracherfordernis mangels Erforderlichkeit 
für unvereinbar mit der sog. „Stillhalteklausel“ des Assoziie-
rungsabkommens mit der Türkei. Dies hat zur Folge, dass das 
Spracherfordernis in bestimmten Zusammenhängen aus uni-
onsrechtlichen Gründen keine Anwendung findet. Inwieweit 
das Spracherfordernis vor diesem Hintergrund rechtspolitisch 
aufrechterhalten wird, bleibt abzuwarten. 

Beurteilung des Art. 6 Abs. 1 GG der Fall sein, zum anderen 
im Hinblick auf eine verbotene sog. Inländerdiskriminierung. 

Ein deutscher Staatsangehöriger darf grundsätzlich nicht 
darauf verwiesen werden, seine Ehe im Ausland zu führen.85 
Das Grundrecht des Art. 11 Abs. 1 GG gewährt das Recht 
zum Aufenthalt in Deutschland. Das private Interesse am 
Ehegattennachzug gewinnt hierdurch Gewicht. Das Bundes-
verwaltungsgericht hält daher die verfassungsrechtliche Beur-
teilung eines Ehegattennachzugs zu aufenthaltsberechtigten 
Ausländern für nur eingeschränkt übertragbar auf die Fälle 
eines Ehegattennachzugs zu Deutschen.86 Nur bei Vorliegen 
eines gewichtigen öffentlichen Belangs könne einem deut-
schen Staatsangehörigen zugemutet werden, die eheliche Ge-
meinschaft räumlich vorübergehend gar nicht oder nur im 
Ausland führen zu müssen. Ein dauerhafter Verzicht auf Her-
stellung der ehelichen Gemeinschaft im Bundesgebiet sei in 
jedem Fall unangemessen und unzumutbar.87 Daher dürfe die 
in § 28 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG vorgesehene „entsprechende“ 
Anwendung des § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG nicht dazu 
führen, dass das Spracherfordernis insoweit das zumutbare 
Ausmaß einer Beeinträchtigung überschreite. Soweit es dem 
ausländischen Ehegatten aus besonderen persönlichen Grün-
den oder wegen der besonderen Umstände in seinem Heimat-
land nicht möglich oder nicht zumutbar sei, die deutsche 
Sprache innerhalb angemessener Zeit zu erlernen, schlage die 
grundsätzlich verhältnismäßige Nachzugsvoraussetzung in 
ein unverhältnismäßiges dauerhaftes Nachzugshindernis 
um.88 Diese Wertung überzeugt, weil andernfalls der Schutz 
aus Art. 11 GG einerseits und aus Art. 6 GG andererseits in 
einer verfassungsrechtlich nicht tragbaren Weise gegeneinan-
der ausgespielt wird. Der Einzelne müsste sich zwischen 
seinem Aufenthalt im Bundesgebiet und der räumlichen Her-
stellung der ehelichen Gemeinschaft im Ausland entscheiden. 
Da § 28 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG nur die „entsprechende“ An-
wendung bestimmt, ist eine verfassungskonforme Anwen-
dung des Spracherfordernisses nach Maßgabe der Zumutbar-
keit eines Erwerbs im Herkunftsland für Deutsche zwin-
gend.89 

Der Sprachnachweis könnte zudem den Gleichheitssatzes 
aus Art. 3 Abs. 1 GG durch eine verbotene Inländerdiskrimi-
nierung90 verletzen, da er nicht verlangt wird von Ehegatten 

                                                 
85 Vgl. Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Fn. 32), Art. 6 
Rn. 119; Burgi (Fn. 78), Art. 6 Rn. 65. 
86 BVerwG NVwZ 2013, 515 (517). 
87 BVerwG NVwZ 2013, 515 (518) unter Betonung, dass 
Nachzugshindernisse von eng begrenzter Zeitdauer auch 
beim Ehegattennachzug zu deutschen Staatsangehörigen 
nicht von vornherein verfassungswidrig sind. 
88 Vgl. zu den Kriterien der Zumutbarkeit BVerwG NVwZ 
2013, 515 (518). 
89 Zustimmend Dienelt (Fn. 60), § 28 Rn. 10 ff. 
90 Vgl. allgemein Riese/Noll, NVwZ 2007, 516. Unionsrecht-
lich dürfte bei einem reinen Inlandssachverhalt ohne grenz-
überschreitenden Bezug, in dem der Anwendungsbereich des 
Unionsrechts nicht eröffnet ist, einer Inländerdiskriminierung 
nichts entgegenstehen, vgl. auch Heun, in: Dreier (Fn. 31), 
Art. 3 Rn. 11, siehe zur jüngeren Rechtsprechung des EuGH 



   
 

 Übungsfall: Von erschlichenen Einbürgerungen und Sprachnachweisen ÖFFENTLICHES RECHT  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  103 

von sich in Deutschland befindenden Unionsbürgern91. Teile 
der Literatur bezweifeln vor diesem Hintergrund die Verein-
barkeit einer mit dem Spracherfordernis einhergehenden 
Inländerdiskriminierung mit Art. 3 Abs. 1 GG.92 Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es dem-
gegenüber im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG unbedenklich, 
wenn der nationale Gesetzgeber Regelungen des Unions-
rechts nicht auf Familienangehörige von inländischen Uni-
onsbürgern überträgt, die unionsrechtlich nicht privilegiert 
sind.93 Es bestehe hier eine sachliche Rechtfertigung des 
Nebeneinanders von (umgesetzten) Unionsrecht und rein 
nationalem Recht, weil eine Übertragung auf inländische 
Sachverhalte nicht geboten sei.94 Im Ergebnis ist mit dem 
Bundesverwaltungsgericht die Diskriminierung von Inlän-
dern durch das Spracherfordernis gerechtfertigt. Dies gilt 
unabhängig von der Frage, ob der Gleichheitsgrundsatz den 
Normgeber auch in dem Verhältnis zu dem von der Union 
verantworteten Recht bindet.95 Die sachliche Rechtfertigung 
ergibt sich aus dem auch beim Zuzug von Deutschen beste-
hendem Ziel der Vermeidung erhöhter Vulnerabilität bei Auf-
enthaltsbeginn.96 
 
 
 
 

                                                                                    
Berlit, NVwZ 2013, 327 f.); eindeutig VGH Kassel, Beschl. 
v. 7.7.2011 = BeckRS 2011, 52990. 
91 Familienangehörige von Unionsbürgern erhalten ihren 
Aufenthaltsstatus allein aufgrund der familiären Beziehung 
zu einem freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger nach § 3 
Abs. 1 FreizügigkeitsG. Den Gedanken der Inländerdiskrimi-
nierung greift gegenüber Nichtunionsbürgern auch Dienelt 
(Fn. 60), § 28 Rn. 85 in Bezug auf § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 
AufenthG auf; dagegen wie oben BVerwG NVwZ 2013, 515 
(519). 
92 Kingreen, ZAR 2007, 13 (19 f.) ; Gutmann, ZAR 2010, 90 
(92); Göbel-Zimmermann (Fn. 80), § 28 Rn. 5; Oberhäuser, 
in: Hofmann/Hoffmann (Fn. 66), § 28 Rn. 1 f.; zweifelnd 
auch ders., NVwZ 2012, 25. 
93 BVerwG NVwZ 2013, 515 (519). 
94 Dies hat das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang 
in den Fällen der Aufenthaltserlaubnis bei sog. „Dänemark-
ehen“ klargestellt, BVerwG NVwZ 2011, 495 (497 Rn. 15). 
95 Vgl. hierzu BVerfGE 116, 135 (159); vgl. hierzu auch v. 
Bogdandy, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Fn. 47), Art. 18 
Rn. 49 ff.; eingehend Epiney, Umgekehrte Diskriminierun-
gen, 1995, S. 426 ff.; m.w.N. Heun (Fn. 90), Art. 3 Rn. 11. 
96 Insoweit könnte man noch darauf eingehen, dass die Ge-
fahr eines anhaltenden Abhängigkeitsverhältnisses bei einem 
Zuzug zu Deutschen strukturell geringer ist, weil diese eher 
in der Gesellschaft verwurzelt sind (und mit dem Ehegatten 
deutsch sprechen). Dies ändert aber nichts an der bei Aufent-
haltsbeginn drohenden Situation, sich in fremder Umgebung 
nicht selbst helfen zu können. Es macht keinen Unterschied, 
ob die Brücke zur Außenwelt ein deutscher oder ausländi-
scher Ehepartner ist. In beiden Fällen ist man auf den guten 
Willen angewiesen. 

(ccc) Ergebnis Folgen für I 

I verfügt bislang trotz eines intensiven und längeren Bemü-
hens um den Spracherwerb über keine Deutschkenntnisse. Ihr 
und A ist ein Sprachlern-Aufenthalt in der weit entfernten 
Stadt finanziell nicht möglich. Die Erfolgsaussichten des 
Antrags der I dürften daher entscheidend davon abhängen, ob 
es sich bei ihrem Ehegattennachzug um einen Nachzug zu 
einem Deutschen (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG) oder zu 
einem Ausländer handelt (§ 30 AufenthG). Denn nur bei 
einem Zuzug zu einem deutschen Ehegatten erfolgt eine 
Zumutbarkeitsprüfung im Hinblick auf die Umstände eines 
Spracherwerbs. Dies ergibt sich zwar nicht aus der einfachge-
setzlichen Ausgestaltung, wohl aber aus einer verfassungs-
konformen Konkretisierung des Spracherfordernisses. Nur 
unter der Voraussetzung, dass A noch deutscher Staatsange-
höriger ist, könnte I auch ohne rudimentäre Sprachfertigkei-
ten vor ihrem Aufenthalt mit A in Deutschland zusammen 
leben. 
 
(cc) Abwägung Verhältnismäßigkeit 

Die Abwägung verlangt das Gegenüberstellen des öffentli-
chen Interesses an einer Rücknahme gegenüber dem privaten 
Interesse des A an dem Fortbestand der Einbürgerung. In 
Bezug auf das private Interesse ist zu berücksichtigen, dass A 
keine Beendigung seines Aufenthalts in der Bundesrepublik 
befürchten muss. Allerdings können A und I nach der Rück-
nahme der Einbürgerung nicht mehr in gleicher Weise erwar-
ten, ihre Ehe gemeinsam im Bundesgebiet in Deutschland 
führen zu können, da eine verfassungskonforme Einschrän-
kung des Spracherfordernisses nur gegenüber Deutschen in 
Betracht kommt und I im Übrigen bislang keine Möglichkeit 
hat, Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu erlangen. 
Diese mittelbare Folge dürfte jedoch im Ergebnis nicht zur 
Unverhältnismäßigkeit der Rücknahme der Einbürgerung 
führen. Denn für eine Rücknahme sprechen weiterhin ge-
wichtige Belange, insbesondere die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung auf dem sensiblen statusbegründenden Gebiet des 
Staatsangehörigkeitsrechts. In Fällen, in denen die Rechts-
widrigkeit auf einer arglistigen Täuschung beruht, genießt der 
von der Rücknahme Betroffene auch gegenüber mittelbaren 
Folgen grundsätzlich kein schutzwürdiges Vertrauen. Die Be-
hörde ist auf klare Entscheidungsgrundlagen angewiesen. 
Dass es durch die Anwendbarkeit des Spracherfordernisses 
zu einem dauerhaften Nachzugshindernis gegenüber A und I 
kommen könnte, ist im Ergebnis nicht belastender als in 
sonstigen Fällen eines Ehegattennachzugs zu Ausländern, 
welche ebenfalls dieses verfassungsrechtlich unbedenkliche 
Ergebnis schultern müssen. Insoweit dürfte dieser Gesichts-
punkt nicht zur Unverhältnismäßigkeit der Rücknahme füh-
ren. Zudem ist zu berücksichtigen, dass kein allzu langer 
Zeitraum zwischen Rücknahmeentscheidung am 19.12.2013 
und der Aushändigung der Staatsbürgerschaftsurkunde am 
5.8.2013 bestand. Auch ist die Einräumung einer Frist zur 
Wiedererlangung seiner Staatsangehörigkeit zu Z bei der 
Rücknahme nicht aus Verhältnismäßigkeitsgründen ange-
zeigt, weil A sich um eine Wiedererlangung noch nicht be-
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müht hat.97 Schließlich macht auch die Einstellung der Er-
mittlungen die Rücknahmeentscheidung nicht unverhältnis-
mäßig. Die Rücknahme ist nämlich nicht auf den Vorwurf 
gestützt, dass A eine Straftat begangen habe, sondern allein 
darauf, dass er bewusst unrichtige Angaben machte und sich 
auf diese Weise die Einbürgerung „erschlichen“ hat. 
 
(4) Verstoß gegen die Unschuldsvermutung 

Die Voraussetzung für die Rücknahme aufgrund vorsätzlich 
unrichtiger Angaben stellt sich auch nicht als Verstoß gegen 
die Unschuldsvermutung (diese folgt u.a. aus Art. 6 Abs. 2 
EMRK und dem Rechtsstaatprinzip) dar, wird diese von der 
Entscheidung doch gar nicht berührt. Denn die Rücknahme 
der Einbürgerung stützt sich nicht auf den Vorwurf, A habe 
eine Straftat begangen, sondern dass A die Einbürgerung 
durch unrichtige Angaben erschlichen hat.98 
 
cc) Ermessensfehlgebrauch 

Vorliegend könnte es zu einem Ermessensfehlgebrauch durch 
ein sog. Ermessensdefizit gekommen sein. Von einem Er-
messensdefizit wird immer dann gesprochen, wenn die Be-
hörde nicht alle nach Lage des Falles betroffenen Belange in 
ihre Ermessensentscheidung einstellt. Hierzu gehört auch, 
dass der wesentliche Sachverhalt, den sie bei ihrer Entschei-
dung zugrunde legt, vollständig und zutreffend ermittelt wur-
de.99 

Zu erörtern ist, ob die Behörde ihrer Ermessensentschei-
dung über die Rücknahme der Einbürgerung unzutreffende 
Annahmen zugrunde gelegt hat. Die Behörde hat im Zusam-
menhang mit der Berücksichtigung der Staatenlosigkeit des A 
im Rahmen ihres Nachschiebens von Ermessenserwägungen 
im gerichtlichen Verfahren die Annahme zum Ausdruck 
gebracht, dass I aufgrund der Staatenlosigkeit von A nicht 
schlechter stehe als ohne dessen „betrügerisches“ Vorgehen. 
Diese Beurteilung beruht auf einem Vergleich zwischen der 
hypothetischen Lage von I, wenn A die Einbürgerung nicht 
oder nicht unter falschen Angaben beantragt hätte und der 
tatsächlichen Sachlage nach Rücknahme der Einbürgerung. 
Dabei lässt sich feststellen, dass I ohne das betrügerische 
Verhalten in jedem Fall besser stehen würde als nach der mit 
der Rücknahme einhergehenden Staatenlosigkeit. Denn so-
weit es nicht zu einer Einbürgerung des A gekommen wä-
re,100 hätte A immer noch über den Status eines Unionsbür-

                                                 
97 Vgl. zu diesem Punkt auch BVerwG NVwZ 2011, 760 
(762). 
98 Vgl. auch BVerwG NVwZ 2011, 760 (761). 
99 Wolff (Fn. 14), § 114 Rn. 189; vgl. auch BVerfGE 51, 386 
(399 f.); Rennert, in: Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, 
§ 114 Rn. 24 f.; Redeker, in: Redeker/von Oertzen, 15. Aufl. 
2010, § 114 Rn. 10; W. R. Schenke (Fn. 1), Rn. 744. 
100 Bei Kenntnis von dem Ermittlungsverfahren hätte die 
Behörde das Einbürgerungsverfahren wohl bis zum Ab-
schluss (rechtskräftiges Urteil nach Anklage oder Einstel-
lung) aussetzen müssen. Aufgrund des massiven Vorwurfs 
gegenüber A dürfte (gewerbsmäßiger Betrug, welcher in 
Deutschland nach § 263 Abs. 3 StGB mit einer Mindestfrei-

gers verfügt. Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1, 2 Nr. 1 Frei-
zügigkeitsG hätte in diesem Fall ein Recht auf Nachzug vor-
gesehen, das von keinerlei Sprachvoraussetzungen abhängig 
ist. Mit dem Verlust der Unionsbürgerschaft ist dieses Recht 
ebenfalls verloren. Im Ergebnis steht I in Bezug auf ihre 
Möglichkeit, mit A gemeinsam in Deutschland zu leben, 
schlechter dar. 

Problematisch ist jedoch, ob diese unrichtige Würdigung 
der Rechtslage als Bestandteil des von der Behörde zugrunde 
gelegten Sachverhalts einen wesentlichen Belang der Ermes-
sensentscheidung betrifft. Der Begriff der Wesentlichkeit 
bleibt in diesem Zusammenhang in der Rechtsprechung kon-
turenarm. Nicht entscheidend ist, ob die Verwaltung zu dem 
gleichen Ergebnis auf Grundlage eines richtigen Sachverhalts 
hätte kommen können.101 Um einen wesentlichen Aspekt 
dürfte es sich immer dann handeln, wenn ein Gesichtspunkt 
betroffen ist, der sich ohne nähere Sachkenntnis als für die 
Entscheidung erheblich aufdrängt.102 

Zwar stellen grundsätzlich Folgen für nahe Angehörige 
einen erheblichen Gesichtspunkt dar, der eine zutreffende 
Ermittlung der Grundlagen seitens der Behörde verlangt.103 
Allerdings dürfte dies nur hinsichtlich solcher Folgen gelten, 
die unmittelbar und offenkundig auf die tatsächliche Situation 
des Angehörigen einwirken. Denn wenn jede auch noch so 
mittelbare Folge für Angehörige (oder potentielle Angehöri-
ge) als notwendig zu berücksichtigender wesentlicher Belang 
der Ermessensentscheidung anzusehen wäre, müsste die 
Behörde für ihre Entscheidung auch sämtliche Absichten und 
Motivlagen des Antragstellers für seine Zukunft kennen und 
einbeziehen. Eine derartige Einbeziehung zukünftiger Ent-
wicklungen als wesentliche (und damit notwendig zu berück-
sichtigende) Ermessensbelange wäre indes ausufernd, könn-
ten diese doch von mehr oder minder konkreten Heiratsab-
sichten bis hin zum Willen zu einer künftigen Vaterschafts-
anerkennung reichen. Daher sollten grundsätzlich (aber auch 
im Hinblick auf aufenthaltsrechtliche) nur solche Folgen als 
wesentliche Belange für die Ermessensentscheidung angese-
hen werden, die direkt auf eine rechtlich etablierte Situation 
des Angehörigen einwirken. 

Der hier in Rede stehende Zusammenhang betrifft die 
bloße Verschlechterung von Erfolgsaussichten eines Antrags 
auf Ehegattennachzug im Verhältnis zu einer Situation ohne 
den fehlerhaften Einbürgerungsantrag. Auf die tatsächlich be-
stehende Aufenthaltssituation von I wird nicht eingewirkt. 
Dass A vorher Unionsbürger mit der Möglichkeit eines privi-
legierten Ehegattennachzugs war, ist insoweit nicht entschei-

                                                                                    
heitsstrafe von 6 Monaten strafbewehrt ist) eine Außerbe-
trachtlassung nach § 12a Abs. 1 und 2 StAG nicht möglich 
gewesen sein. 
101 Rennert (Fn. 99), § 114 Rn. 25. 
102 Wolff (Fn. 14), § 114 Rn. 190. Siehe in der Rechtspre-
chung bspw. BVerwGE 61, 105 (111 f., betrifft die Nichtbe-
rücksichtigung des privaten Interesses des Ausländers an der 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis); vgl. in Bezug auf 
Folgen einer Ausweisung auch BVerwG NJW 1988, 660 
(661). 
103 Vgl. BVerwG NVwZ 2011, 760 (763). 
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dend. Denn es drängt sich nicht auf, dass dieser Unterschied 
sich als erheblicher Belang für die Rücknahmeentscheidung 
darstellt. Die Behörde hat den wesentlichen Belang der Staa-
tenlosigkeit als Folge der Rücknahmeentscheidung berück-
sichtigt. Der Belang umschließt die konkrete Realisierung 
von jedenfalls typischen und allgemeinen Konsequenzen, die 
mit dem Verlust der Unionsbürgerschaft einhergehen. Hierzu 
zählt auch der Verlust von vormals möglichen günstigen 
Rechtsfolgen für Dritte in der Zukunft. Folglich betrifft der 
fehlerhaft zugrunde gelegte Aspekt keinen wesentlichen Be-
lang der Ermessensentscheidung.104 
 
3. Zwischenergebnis 

Da im Ergebnis kein Ermessensfehler vorliegt und die tat-
bestandlichen Voraussetzungen für ein Handeln der Behörde 
vorlagen, ist die Rücknahmeverfügung materiell rechtmäßig. 
 
IV. Ergebnis Begründetheit 
Die Rücknahmeentscheidung der Behörde ist formell und 
materiell rechtmäßig. Daher ist die Klage unbegründet. 
 
C. Gesamtergebnis 
Die Klage ist zwar zulässig, hat jedoch in der Sache keinen 
Erfolg. 

                                                 
104 Eine andere Ansicht ist mit entsprechender Begründung 
gut vertretbar. Hierzu könnte man insbesondere anführen, 
dass die Behörde selbst ausdrücklich die Situation der Ehe-
frau und deren Möglichkeit zum Ehegattennachzug themati-
siert und dass die Erwartung des Ehegattennachzugs der I 
schon hinreichend konkret ist, weil sie bereits einen Antrag 
gestellt hat. 


